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Erster Teil 
Allgemeines 

 
I. Abschnitt 

Einleitende Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt, soweit es im Einzelnen nichts anderes bestimmt, für die Beamten des Landes, der 
Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 

§ 2 
Dienstherrnfähigkeit 

Das Recht, Beamte zu haben, besitzen 

1. das Land, 
2. die Gemeinden und die Gemeindeverbände, 
3. die sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die dieses Recht 

am 1. September 1957 besaßen oder denen es nach diesem Zeitpunkt durch Gesetz, Rechtsverord-
nung oder Satzung verliehen worden ist oder verliehen wird; Satzungen bedürfen insoweit der 
Genehmigung der Landesregierung oder der durch Gesetz hierzu ermächtigten Stelle. 

§ 3 
Unmittelbares und mittelbares Beamtenverhältnis 

(1)  Das Dienstverhältnis zum Lande ist entweder unmittelbar oder mittelbar. 

(2)  Ein Beamter, der das Land zum Dienstherrn hat, ist unmittelbarer Landesbeamter. Ein Beamter, 
der eine Gemeinde (Gemeindeverband) oder eine sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts zum Dienstherrn hat, ist mittelbarer 
Landesbeamter. 

§ 4 
Oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzter, Vorgeset zter 

(1)  Oberste Dienstbehörde des Beamten ist die oberste Behörde seines Dienstherrn, in deren Dienst-
bereich er ein Amt bekleidet. 

(2)  Dienstvorgesetzter ist, wer für beamtenrechtliche Entscheidungen über die persönlichen Angele-
genheiten des ihm nachgeordneten Beamten zuständig ist. Vorgesetzter ist, wer einem Beamten 
für seine dienstliche Tätigkeit Weisungen erteilen kann. Wer Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter 
ist, bestimmt sich nach dem Aufbau der öffentlichen Verwaltung. 

II. Abschnitt 
Beamtenverhältnis 

 



         

1. Allgemeines 
 

§ 5 
Wesen des Beamtenverhältnisses 

Der Beamte steht zu seinem Dienstherrn in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis 
(Beamtenverhältnis). 

§ 6 
Aufgaben des Beamten 

(1)  Die Berufung in das Beamtenverhältnis ist nur zur Wahrnehmung hoheitsrechtlicher Aufgaben 
oder solcher Aufgaben zulässig, die aus Gründen der Sicherung des Staates oder des öffentlichen 
Lebens nicht ausschließlich Personen übertragen werden dürfen, die in einem privatrechtlichen 
Arbeitsverhältnis stehen. 

(2)  Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Beamten zu 
übertragen. 

(3)  Die Lehrtätigkeit an öffentlichen Schulen und Hochschulen gilt als hoheitsrechtliche Aufgabe. 

§ 7 
Arten des Beamtenverhältnisses 

(1)  Das Beamtenverhältnis kann begründet werden 

 1. auf Lebenszeit, wenn der Beamte dauernd für Aufgaben im Sinne des § 6 Abs. 1 verwendet 
werden soll, 

 2. auf Zeit, wenn der Beamte auf bestimmte Dauer für derartige Aufgaben verwendet werden 
soll, 

 3. auf Probe, wenn der Beamte zur späteren Verwendung als Beamter auf Lebenszeit eine Pro-
bezeit zurückzulegen hat, 

 4. auf Widerruf, wenn der Beamte 
  a) den vorgeschriebenen oder üblichen Vorbereitungsdienst abzuleisten hat, 

  b) nur nebenbei oder vorübergehend für Aufgaben im Sinne des § 6 Abs. 1  
   verwendet werden soll. 

Das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit bildet die Regel. 

(2)  Die Fälle und die Voraussetzungen der Ernennung von Beamten auf Zeit werden durch Gesetz be-
stimmt. 

(3)  Als Ehrenbeamter kann berufen werden, wer Aufgaben im Sinne des § 6 Abs. 1 ehrenamtlich 
wahrnehmen soll. 

2. Ernennung 
 

§ 8 
Fälle und Form der Ernennung 



(1)  Einer Ernennung bedarf es 

1. zur Begründung des Beamtenverhältnisses, 
2. zur Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein solches anderer Art (§ 7 Abs. 1 Satz 1), 
3. zur ersten Verleihung eines Amtes (Anstellung), 
4. zur Verleihung eines anderen Amtes mit anderem Endgrundgehalt und anderer Amtsbe-

zeichnung, 
5. zur Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der Lauf-

bahngruppe. 

(2)  Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde. In der Urkunde müssen 
enthalten sein 

1. bei der Begründung des Beamtenverhältnisses die Worte "unter Berufung in das Beamten-
verhältnis" mit dem die Art des Beamtenverhältnisses bestimmenden Zusatz "auf Lebens-
zeit", "auf Zeit für... Jahre", "auf Probe", "auf Widerruf" oder "als Ehrenbeamter", 

2. bei der Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein solches anderer Art die diese Art be-
stimmenden Worte nach Nummer 1, 

3. bei der Verleihung eines Amtes die Amtsbezeichnung. 

Eine Ernennung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 

(3)  Entspricht die Ernennungsurkunde nicht der in Absatz 2 Satz 2 vorgeschriebenen Form, so liegt 
eine Ernennung nicht vor. Fehlen bei der Begründung des Beamtenverhältnisses die in Absatz 2 
Satz 2 Nr. 1 genannten Zusätze "auf Lebenszeit", "auf Zeit für... Jahre", "auf Probe" oder "auf Wi-
derruf", so gilt der Ernannte als Beamter auf Widerruf; ist in der Ernennungsurkunde der Zusatz 
"auf Zeit" enthalten, fehlt aber die Angabe der Zeitdauer der Berufung, so gilt dieser Mangel als 
geheilt, wenn die Zeitdauer gesetzlich festgelegt ist oder aufgrund einer Satzung oder eines Be-
schlusses der Vertretungskörperschaft eindeutig bestimmt werden kann. 

(4)  Die Ernennung wird, wenn nicht in der Ernennungsurkunde ausdrücklich ein späterer Tag be-
stimmt ist, mit dem Tage der Aushändigung der Urkunde wirksam. Die Ernennung auf einen zu-
rückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit unwirksam. 

(5)  Mit der Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit oder auf Zeit erlischt ein privatrechtliches Ar-
beitsverhältnis zum Dienstherrn. Während der Dauer eines Beamtenverhältnisses auf Probe oder 
auf Widerruf ruhen die beiderseitigen Rechte und Pflichten aus einem privatrechtlichen Arbeits-
verhältnis zum Dienstherrn. 

§ 9 
Allgemeine Voraussetzungen 

(1)  In das Beamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer 

1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit ei-
nes anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Drittstaates, dem die Bun-
desrepublik Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden An-
spruch auf Anerkennung von Berufsqualifikationen eingeräumt haben, besitzt, 



         

2. die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes eintritt, 
a)  die für seine Laufbahn vorgeschriebene oder - mangels solcher Vorschriften - übliche 

Vorbildung besitzt (Laufbahnbewerber) oder 
b)  die erforderliche Befähigung durch Lebens- und Berufserfahrung innerhalb oder au-

ßerhalb des öffentlichen Dienstes erworben hat (anderer Bewerber). Letzteres gilt nicht 
für die Laufbahnen, für die eine bestimmte Vorbildung, Ausbildung oder Prüfung 
durch Gesetz oder Verordnung vorgeschrieben ist. 

(2)  Wenn die Aufgaben es erfordern, darf nur ein Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundge-
setzes in ein Beamtenverhältnis berufen werden (Artikel 39 Abs. 4 des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft). 

(3)  Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 kann der Ministerpräsident zulassen, wenn für die 
Gewinnung des Beamten ein dringendes dienstliches Bedürfnis besteht; bei Professoren, Junior-
professoren und wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern können Ausnahmen auch aus 
anderen Gründen zugelassen werden.  

§ 10 
Auslese 

(1)  Die Auslese der Bewerber ist nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne Rücksicht 
auf Geschlecht, Abstammung, Rasse, Glauben, religiöse oder politische Anschauungen, Herkunft 
oder Beziehungen vorzunehmen. Freie oder freiwerdende Planstellen sind auszuschreiben; soweit 
zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sind freie oder frei werdende Planstellen, 
einschließlich solcher mit Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben, auch in Teilzeitform auszu-
schreiben. Bei den Stellenausschreibungen ist in der Regel die weibliche und männliche Funkti-
ons- oder Amtsbezeichnung zu verwenden. Satz 2 gilt nicht für die Stellen der in § 50 Abs. 1 be-
zeichneten Beamten sowie des Präsidenten und des Vizepräsidenten des Rechnungshofs Rhein-
land-Pfalz. Muss eine Stelle unvorhergesehen neu besetzt werden, so kann von der Ausschreibung 
abgesehen werden. Über weitere Ausnahmen von der Pflicht zur Stellenausschreibung entscheidet 
der Landespersonalausschuss. Die besonderen Vorschriften über die Auswahl von Beamten auf 
Zeit bleiben unberührt. 

(2)  Die Anstellung eines Beamten ist nur in dem Eingangsamt seiner Laufbahn zulässig. Ausnahmen 
bedürfen der Zustimmung des Landespersonalausschusses (§ 109 Abs. 1 Nr. 1). 

§ 11 
Voraussetzung für die Ernennung zum Beamten auf Leb enszeit 

(1)  Zum Beamten auf Lebenszeit darf nur ernannt werden, wer 

1. die in § 9 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt, 
2. das 27. Lebensjahr vollendet hat, 
3. sich 

a) als Laufbahnbewerber (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a) nach Ableistung des vorgeschriebe-
nen oder üblichen Vorbereitungsdienstes und Ablegung der vor geschriebenen oder üb-
lichen Prüfung oder 

b) als anderer Bewerber (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b Satz 1) unter den besonderen Voraus-
setzungen der §§ 29 bis 31  



in einer Probezeit bewährt hat. 

(2)  Ein Beamtenverhältnis auf Probe ist spätestens nach fünf Jahren in ein solches auf Lebenszeit um-
zuwandeln, wenn der Beamte die beamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt. Die Frist 
verlängert sich um die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge. 

§ 12 
Beförderung 

Während der Probezeit und vor Ablauf von mindestens einem Jahr nach der Anstellung oder der letzten 
Beförderung darf der Beamte nicht befördert werden. Ausnahmen von Satz 1 sind zulässig zum Aus-
gleich beruflicher Verzögerungen, die durch die Geburt oder die tatsächliche Betreuung oder Pflege ei-
nes Kindes unter 18 Jahren oder durch die tatsächliche Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflege-
bedürftigen sonstigen nahen Angehörigen, insbesondere aus dem Kreis der Eltern, Schwiegereltern, E-
hegatten, Geschwister sowie volljährigen Kinder, eintreten würden. Eine Beförderung ist erst nach Fest-
stellung der Eignung für einen höher bewerteten Dienstposten in einer Erprobungszeit, die mindestens 
sechs Monate beträgt, zulässig; dies gilt nicht für die Mitglieder des Rechnungshofs. Ämter, die regel-
mäßig zu durchlaufen sind, dürfen bei einer Beförderung nicht übersprungen werden. Das Nähere re-
geln die allgemeinen Laufbahnvorschriften (§ 18 Abs. 1). Im Übrigen bedürfen Ausnahmen von den 
Sätzen 1 und 3 Halbsatz 1 sowie Satz 4 der Zustimmung des Landespersonalausschusses (§ 109 Abs. 1 
Nr. 1). 

§ 13 
Zuständigkeit für die Ernennung unmittelbarer Lande sbeamter 

Der Ministerpräsident ernennt die unmittelbaren Landesbeamten. Er kann die Ausübung dieses Rechts 
auf andere Stellen übertragen. 

§ 14 
Nichtigkeit der Ernennung 

(1)  Eine Ernennung ist nichtig, wenn sie von einer sachlich unzuständigen Behörde ausgesprochen 
wurde. Die Ernennung ist als von Anfang an wirksam anzusehen, wenn sie von der sachlich zu-
ständigen Behörde bestätigt wird. 

(2)  Eine Ernennung ist ferner nichtig, wenn der Ernannte im Zeitpunkt der Ernennung 

1. nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 nicht ernannt werden durfte und eine Ausnahme hiervon nicht zugelas-
sen war oder 

2. nicht die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter hatte. 

(3)  Die Ernennung eines durch Wahl zu berufenden Beamten ist auch nichtig, wenn die der Ernen-
nung zugrunde liegende Wahl unwirksam ist. 

(4)  In den Fällen der Absätze 1 bis 3 hat der Dienstvorgesetzte nach Kenntnis des Nichtigkeitsgrundes 
dem Ernannten jede weitere Fortführung der Dienstgeschäfte zu verbieten. Bei Nichtigkeit nach 
Absatz 1 ist das Verbot erst dann auszusprechen, wenn die sachlich zuständige Behörde es abge-
lehnt hat, die Ernennung zu bestätigen. 



         

§ 15 
Rücknahme der Ernennung 

(1)  Eine Ernennung ist zurückzunehmen, 

1. wenn sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde, 
2. wenn nicht bekannt war, dass der Ernannte ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen hat-

te, das ihn der Berufung in das Beamtenverhältnis unwürdig erscheinen lässt, und er deswe-
gen rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt war oder wird, 

3. wenn der Ernannte nach § 9 Abs. 2 nicht ernannt werden durfte, eine Ausnahme nach § 9 
Abs. 3 nicht zugelassen war und die Ausnahme nicht nachträglich erteilt wird oder 

4. wenn sie der gesetzlich bestimmten Mitwirkung einer Aufsichtsbehörde oder des Landesper-
sonalausschusses bedurft hätte; der Mangel der Ernennung gilt als geheilt, wenn die Auf-
sichtsbehörde oder der Landespersonalausschuss der Ernennung nachträglich zustimmt oder 
seit der Ernennung ein Jahr und sechs Monate verstrichen sind. 

(2)  Eine Ernennung kann zurückgenommen werden, wenn nicht bekannt war, dass gegen den Ernann-
ten in einem Disziplinarverfahren die Entfernung aus dem Dienst oder die Aberkennung des Ru-
hegehalts oder in einem dem Disziplinarverfahren entsprechenden Verfahren in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum eine entsprechende Maßnahme verhängt worden war. 

(3)  Die Rücknahme ist auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses zulässig. 

§ 16 
Frist und Form der Rücknahme 

(1)  Die Rücknahme nach § 15 muss innerhalb einer Frist von sechs Monaten erfolgen, nachdem die 
für die Ernennung zuständige Behörde von dem Grund der Rücknahme Kenntnis erlangt hat. Vor 
der Rücknahme ist der Beamte zu hören. Die Entscheidung über die Rücknahme trifft die für die 
Ernennung zuständige Behörde; hat der Ministerpräsident das Ernennungsrecht selbst ausgeübt, 
entscheidet die oberste Dienstbehörde. Die Entscheidung ist dem Beamten oder seinen versor-
gungsberechtigten Hinterbliebenen schriftlich, aber nicht in elektronischer Form zuzustellen. 

(2)  Die Rücknahme hat die Wirkung, dass die fehlerhafte Ernennung von Anfang an nicht bestanden 
hat. 

§ 17 
Wirksamkeit von Amtshandlungen 

Ist die Ernennung nichtig oder ist sie zurückgenommen worden, so sind die bis zu dem Verbot (§ 14 
Abs. 4) oder bis zur Zustellung der Erklärung der Rücknahme (§ 16 Abs. 1) vorgenommenen Amts-
handlungen des Ernannten in gleicher Weise gültig, wie wenn sie ein Beamter ausgeführt hätte. Die ge-
zahlten Dienst- und Versorgungsbezüge sowie sonstige Leistungen können belassen werden. 

3. Laufbahnen 
a) Allgemeines 

 
§ 18 

Allgemeine und besondere Laufbahnvorschriften 



(1)  Die Landesregierung erlässt unter Berücksichtigung der Erfordernisse der einzelnen Beam-
tengruppen durch Rechtsverordnung allgemeine Vorschriften über die Laufbahnen der Beamten 
nach Maßgabe der §§ 19 bis 31 . 

(2)  Die besonderen Laufbahnvorschriften (Ausbildungs- und Prüfungsordnungen) werden, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, unter Beachtung der allgemeinen Laufbahnvorschriften vom 
jeweils zuständigen Ministerium für seinen Geschäftsbereich im Benehmen mit dem für das all-
gemeine öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung erlassen. 

(3)  Unbeschadet des Absatzes 2 werden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen im Benehmen mit dem 
für das Hochschulwesen zuständige Ministerium erlassen, soweit sie das Fachstudium und die 
Laufbahnprüfung an einer Verwaltungsfachhochschule des Landes regeln. 

§ 19 
Begriff und Gliederung der Laufbahnen 

(1)  Eine Laufbahn umfasst alle Ämter derselben Fachrichtung, die eine gleiche Vorbildung und Aus-
bildung voraussetzen; zur Laufbahn gehören auch Vorbereitungsdienst und Probezeit. Laufbahn-
bewerber leisten einen Vorbereitungsdienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf nach § 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 Buchst. a . Ist der Vorbereitungsdienst auch Voraussetzung für die Ausübung eines 
Berufes außerhalb des öffentlichen Dienstes, kann er auch in einem öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnis außerhalb des Beamtenverhältnisses abgeleistet werden. 

(2)  Die Laufbahnen gehören zu den Laufbahngruppen des einfachen, des mittleren, des gehobenen 
oder des höheren Dienstes; die Zugehörigkeit bestimmt sich nach dem Eingangsamt. Laufbahnen, 
die derselben Laufbahngruppe angehören und als Befähigung eine im Wesentlichen gleiche Vor-
bildung und Ausbildung voraussetzen, gelten als gleichwertig. Die allgemeinen Laufbahnvor-
schriften können von Satz 1 abweichen, wenn es die besonderen Verhältnisse erfordern. 

§ 20 
Vorbildung, die im Bereich eines anderen Dienstherr n erworben wurde 

Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst einer Laufbahn darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil der 
Bewerber die für seine Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung im Bereich eines anderen Dienstherrn 
erworben hat. 

§ 21 
Ernennung und Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn  

(1)  Die Ernennungen sind nach den Grundsätzen des § 10 Abs. 1 vorzunehmen. 

(2)  Der Aufstieg von einer Laufbahn in die nächsthöhere Laufbahn derselben Fachrichtung ist auch 
ohne Erfüllung der Eingangsvoraussetzungen für diese Laufbahn möglich. Für den Aufstieg soll 
die Ablegung einer Prüfung verlangt werden. Die allgemeinen Laufbahnvorschriften können Ab-
weichendes bestimmen; sie können ferner allgemeine Richtlinien über die Erteilung von Ausnah-
megenehmigungen vorsehen. § 12 Satz 3 findet keine Anwendung. 

§ 21a 
Sonderregelungen 



         

Für die in § 50 Abs. 1 bezeichneten Beamten entscheidet in den Fällen des § 10 Abs. 2 Satz 2, des § 12 
Satz 6 und des § 29 Satz 2 anstelle des Landespersonalausschusses der Ministerpräsident nach Erörte-
rung mit der Landesregierung. Dabei können Ausnahmen von den Vorschriften über Probezeit (§ 11 
Abs. 1 Nr. 3, §§ 28 und 30) und Mindestlebensalter (§ 30 Satz 1) sowie den Bestimmungen der Lauf-
bahnverordnung über die Zurücklegung von Dienstzeiten zugelassen werden. § 12 Satz 3 findet keine 
Anwendung. 

b) Laufbahnbewerber 
 

§ 22 
Allgemeine Laufbahnerfordernisse für den einfachen Dienst 

Für die Laufbahnen des einfachen Dienstes sind zu fordern 

1. der erfolgreiche Besuch einer Hauptschule oder ein entsprechender Bildungsstand, 
2. ein Vorbereitungsdienst von sechs Monaten. 

§ 23 

Allgemeine Laufbahnerfordernisse für den mittleren Dienst 

Für die Laufbahnen des mittleren Dienstes sind zu fordern 

1. mindestens 
a) der Abschluss einer Realschule oder 

 b) der erfolgreiche Besuch einer Hauptschule und entweder eine förderliche abgeschlos-
sene Berufsausbildung oder eine Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnis oder 

 c) ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand, 
2. ein Vorbereitungsdienst von mindestens 18 Monaten, 
3. die Ablegung der Laufbahnprüfung. 

§ 24 
Allgemeine Laufbahnerfordernisse für den gehobenen Dienst 

(1)  Für die Laufbahnen des gehobenen Dienstes sind zu fordern 

1. eine zu einem Hochschulstudium berechtigende Schulbildung oder ein als gleichwer- 
 tig anerkannter Bildungsstand, 
2. ein Vorbereitungsdienst von drei Jahren, 
3. die Ablegung der Laufbahnprüfung. 

(2)  Der Vorbereitungsdienst vermittelt in einem Studiengang einer Fachhochschule oder in einem 
gleichstehenden Studiengang den Beamten die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden 
sowie die berufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur Erfüllung der Aufgaben in ihrer 
Laufbahn erforderlich sind. Der Vorbereitungsdienst besteht aus Fachstudien von mindestens 
achtzehnmonatiger Dauer und berufspraktischen Studienzeiten. Die berufspraktischen Studienzei-
ten umfassen die Ausbildung in fachbezogenen Schwerpunktbereichen der Laufbahnaufgaben; der 
Anteil der praktischen Ausbildung darf eine Dauer von einem Jahr nicht unterschreiten. 



(3)  Der Vorbereitungsdienst kann auf eine Ausbildung in fachbezogenen Schwerpunktbereichen der 
Laufbahnaufgaben beschränkt werden, wenn der Erwerb der wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
Methoden, die zur Erfüllung der Aufgaben in der Laufbahn erforderlich sind, durch eine insoweit 
als geeignet anerkannte Prüfung als Abschluss eines Studienganges an einer Hochschule nachge-
wiesen worden ist. Anrechenbar sind Studienzeiten von der Zeitdauer, um die nach Satz 1 der 
Vorbereitungsdienst gekürzt ist. Gegenstand der Laufbahnprüfung sind die Ausbildungsinhalte des 
berufspraktischen Vorbereitungsdienstes. 

(4)  Nach näherer Bestimmung der allgemeinen oder der besonderen Laufbahnvorschriften besitzt die 
Befähigung für eine Laufbahn des gehobenen Dienstes auch, wer außerhalb des Vorbereitungs-
dienstes eine den Anforderungen des Absatzes 2 entsprechende Ausbildung in einem Studiengang 
einer Hochschule durch eine Prüfung abgeschlossen hat, die der Laufbahnprüfung gleichwertig ist. 
Wenn die besonderen Verhältnisse der Laufbahn es erfordern, kann als Voraussetzung für die An-
erkennung der Prüfung als Laufbahnprüfung eine auf höchstens sechs Monate zu bemessende Ein-
führung in die Laufbahnaufgaben vorgeschrieben werden. 

§ 25 
Allgemeine Laufbahnerfordernisse für den höheren Di enst 

Für die Laufbahnen des höheren Dienstes sind zu fordern 

1. ein abgeschlossenes Studium an einer Universität, einer Technischen Hochschule oder einer 
anderen gleichgestellten Hochschule, 

2. die Ablegung der ersten Staatsprüfung oder, soweit üblich, einer Universitäts- oder Hoch-
schulprüfung, 

3. ein Vorbereitungsdienst von mindestens zwei Jahren, 
4. die Ablegung einer zweiten Staatsprüfung. 

Abweichend von Satz 1 kann die Befähigung für die Laufbahn des höheren allgemeinen Verwaltungs-
dienstes auch durch einen Ausbildungsgang nach § 5 b des Deutschen Richtergesetzes erworben wer-
den. Auf die Ausbildung für die Laufbahn des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes nach Satz 1 
oder Satz 2 kann nach Maßgabe des § 5 c des Deutschen Richtergesetzes eine erfolgreich abgeschlosse-
ne Ausbildung für den gehobenen Justizdienst oder für den gehobenen nicht technischen Verwaltungs-
dienst angerechnet werden. 

§ 26 
Sonstige Erfordernisse, Anrechnung 

auf den Vorbereitungsdienst 

Die allgemeinen Laufbahnvorschriften (§ 18 Abs. 1) oder die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
(§ 18 Abs. 2) können 

1. neben den allgemeinen Laufbahnerfordernissen (§§ 22 bis 25) sonstige Erfordernisse vor-
schreiben und 

2. bestimmen, inwieweit eine für die Ausbildung des Beamten förderliche berufliche Tätigkeit 
auf den Vorbereitungsdienst angerechnet wird, sowie die Voraussetzungen regeln, unter de-
nen eine Abkürzung des Vorbereitungsdienstes aus anderen Gründen zulässig ist. 

§ 27 
Besondere Fachrichtungen 



         

Für Beamte besonderer Fachrichtungen können anstelle des Vorbereitungsdienstes und der Laufbahn-
prüfung (§§ 22 bis 25) andere gleichwertige Befähigungsvoraussetzungen vorgeschrieben werden, wenn 
es die besonderen Verhältnisse der Laufbahn erfordern. 

§ 27a 
Laufbahnbefähigung nach europäischem Gemeinschaftsr echt 

(1)  Die Laufbahnbefähigung kann aufgrund der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU 
Nr. L 255 S. 22), geändert durch Richtlinie 2006/100/EG des Rates vom 20. November 2006 
(ABl. EU Nr. L 363 S. 141), erworben werden. Das Nähere regelt die Landesregierung durch 
Rechtsverordnung. Abweichend von Satz 2 regelt das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
im Einvernehmen mit dem für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministerium 
das Nähere für die Laufbahnen im Schuldienst durch Rechtsverordnung. In den Rechtsverordnun-
gen nach den Sätzen 2 und 3 kann die Zulassung für Anpassungslehrgänge in entsprechender An-
wendung des § 224a beschränkt werden. 

(2)  Die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist Voraussetzung für die Zulassung 
zur Laufbahn. 

§ 28 
Probezeit 

(1)  Die Art des Probedienstes und die Dauer der Probezeit (§ 11 Abs. 1 Nr. 3) sind nach den Erfor-
dernissen der einzelnen Laufbahnen festzusetzen; die Probezeit soll fünf Jahre nicht übersteigen. 

(2)  Die allgemeinen Laufbahnvorschriften bestimmen, inwieweit eine innerhalb des öffentlichen 
Dienstes verbrachte Zeit auf die Probezeit anzurechnen ist; die Zeit einer dem übertragenen Amt 
entsprechenden Tätigkeit soll angerechnet werden. Das Gleiche gilt für eine außerhalb des öffent-
lichen Dienstes ausgeübte Tätigkeit. 

c) Andere Bewerber 

§ 29 
Allgemeine Voraussetzungen 

Von anderen Bewerbern (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b Satz 1) darf die für die Laufbahnen vorgeschriebe-
ne Vorbildung und Ausbildung nicht gefordert werden. Ihre Befähigung ist durch den Landespersonal-
ausschuss (§ 109 Abs. 1 Nr. 2) festzustellen. § 9 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b Satz 2 bleibt unberührt. 

§ 30 
Probezeit 

Andere Bewerber können zu Beamten auf Lebenszeit ernannt werden, wenn sie das 35. Lebensjahr voll-
endet und sich als Beamte auf Probe bewährt haben. Die Probezeit ist nach den Erfordernissen der ein-
zelnen Laufbahnen festzusetzen; sie muss mindestens drei Jahre betragen und soll fünf Jahre nicht über-
steigen. In Ausnahmefällen kann die Probezeit durch den Landespersonalausschuss bis auf ein Jahr und 
sechs Monate abgekürzt werden. 



§ 31 
Anrechnung auf die Probezeit 

Auf die Probezeit eines anderen Bewerbers kann die im öffentlichen Dienst verbrachte Zeit angerechnet 
werden, soweit die Tätigkeit nach ihrer Art und Bedeutung mindestens einem Amte der betreffenden 
Laufbahn entsprochen hat. Jedoch müssen auch bei Anrechnung von Dienstzeiten im 

1. mittleren Dienst mindestens ein Jahr, 
2. gehobenen Dienst mindestens zwei Jahre, 
3. höheren Dienst mindestens drei Jahre 

als Probezeit abgeleistet werden. 

 

 

4. Abordnung und Versetzung 

§ 32 
Abordnung 

(1)  Der Beamte kann, wenn ein dienstliches Bedürfnis besteht, vorübergehend ganz oder teilweise zu 
einer seinem Amt entsprechenden Tätigkeit an eine andere Dienststelle abgeordnet werden. 

(2)  Aus dienstlichen Gründen kann der Beamte vorübergehend ganz oder teilweise auch zu einer nicht 
seinem Amt entsprechenden Tätigkeit abgeordnet werden, wenn ihm die Wahrnehmung der neuen 
Tätigkeit aufgrund seiner Vorbildung oder Berufsausbildung zuzumuten ist. Dabei ist auch die 
Abordnung zu einer Tätigkeit, die nicht einem Amt mit demselben Endgrundgehalt entspricht, zu-
lässig. Die Abordnung nach den Sätzen 1 und 2 bedarf der Zustimmung des Beamten, wenn sie 
die Dauer von zwei Jahren übersteigt. 

(3)  Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn bedarf der Zustimmung des Beamten. Abweichend 
von Satz 1 ist die Abordnung auch ohne Zustimmung des Beamten zulässig, wenn die neue Tätig-
keit einem Amt mit demselben Endgrundgehalt auch einer gleichwertigen oder anderen Laufbahn 
entspricht und die Abordnung die Dauer von drei Jahren nicht übersteigt. 

(4)  Wird ein Beamter zu einem anderen Dienstherrn abgeordnet, so finden auf ihn die für den Bereich 
dieses Dienstherrn geltenden Vorschriften über die Pflichten und Rechte des Beamten mit Aus-
nahme der Regelungen über Diensteid, Amtsbezeichnung, Besoldung und Versorgung entspre-
chende Anwendung. Zur Zahlung der ihm zustehenden Dienstbezüge ist auch der Dienstherr ver-
pflichtet, zu dem er abgeordnet ist. 

§ 33 
Versetzung 

(1)  Der Beamte kann in ein anderes Amt einer Laufbahn, für die er die Befähigung besitzt, versetzt 
werden, wenn er es beantragt oder ein dienstliches Bedürfnis besteht. Eine Versetzung bedarf 



         

nicht seiner Zustimmung, wenn das neue Amt zum Bereich desselben Dienstherrn gehört, dersel-
ben Laufbahn angehört wie das bisherige Amt und mit mindestens demselben Endgrundgehalt 
verbunden ist; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehaltes. Beim 
Wechsel der Verwaltung soll der Beamte gehört werden. 

(2)  Aus dienstlichen Gründen kann ein Beamter ohne seine Zustimmung in ein Amt mit demselben 
Endgrundgehalt auch einer gleichwertigen oder anderen Laufbahn, auch im Bereich eines anderen 
Dienstherrn, versetzt werden; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehal-
tes. Bei der Auflösung einer Behörde oder einer wesentlichen Änderung des Aufbaus oder der 
Aufgaben einer Behörde oder der Verschmelzung von Behörden kann ein Beamter, dessen Aufga-
bengebiet davon berührt wird, auch ohne seine Zustimmung in ein anderes Amt derselben oder ei-
ner gleichwertigen Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt im Bereich desselben Dienstherrn 
versetzt werden, wenn eine seinem bisherigen Amt entsprechende Verwendung nicht möglich ist; 
das Endgrundgehalt muss mindestens dem des Amtes entsprechen, das der Beamte vor dem bishe-
rigen Amt innehatte. 

(3)  Besitzt der Beamte nicht die Befähigung für die andere Laufbahn, hat er an Maßnahmen für den 
Erwerb der neuen Befähigung teilzunehmen. 

(4)  Wird der Beamte in ein Amt eines anderen Dienstherrn versetzt, wird das Beamtenverhältnis mit 
dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; auf die beamten- und besoldungsrechtliche Stellung des Be-
amten finden die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften Anwendung. 

§ 34 
Zuständigkeit für Abordnung und Versetzung 

Die Abordnung oder Versetzung wird von der Stelle verfügt, die für die Abgabe des Beamten zuständig 
ist. Ein mit der Abordnung oder Versetzung verbundener Wechsel des Dienstherrn darf nur im Einver-
ständnis mit der aufnehmenden Stelle verfügt werden; das Einverständnis ist schriftlich zu erklären. In 
der Verfügung ist zum Ausdruck zu bringen, dass das Einverständnis vorliegt. 

5. Rechtsstellung der Beamten und Versorgungsempfän ger bei Auflösung oder 
Umbildung von Behörden oder Körperschaften des öffe ntlichen Rechts 

§ 35 
Auflösung und Umbildung von Behörden 

Bei der Auflösung einer Behörde oder einer auf landesrechtlicher Vorschrift beruhenden wesentlichen 
Änderung des Aufbaus einer Behörde oder der Verschmelzung von Behörden kann ein Beamter auf Le-
benszeit oder auf Zeit, dessen Aufgabengebiet von der Auflösung oder Umbildung berührt wird, in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt werden, wenn eine Versetzung nach § 33 nicht möglich ist. Eine Ver-
setzung in den einstweiligen Ruhestand darf jedoch nur erfolgen, soweit aus Anlass der Auflösung oder 
Umbildung Planstellen eingespart werden. Sie muss innerhalb von drei Monaten seit dem In-Kraft-
Treten der Verfügung erfolgen, mit der die Auflösung oder Umbildung der Behörde angeordnet worden 
ist. Der Beamte ist vorher zu hören. Freie Planstellen im Bereich desselben Dienstherrn sollen den in 
den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten, die für diese Stellen geeignet sind, vorbehalten wer-
den. Bei Beamten auf Zeit, die nach Satz 1 in den einstweiligen Ruhestand versetzt sind, endet der 
einstweilige Ruhestand mit Ablauf der Amtszeit; sie gelten in diesem Zeitpunkte als dauernd in den Ru-
hestand versetzt, wenn sie bei Verbleib im Amte mit Ablauf der Amtszeit in den Ruhestand getreten 
wären. 



§ 36 
Rechtsstellung der Beamten und Versorgungsempfänger  

bei der Umbildung von Körperschaften 

Die Rechtsstellung der Beamten und Versorgungsempfänger bei der Umbildung von Körperschaften 
richtet sich nach den Vorschriften des Kapitels II Abschnitt III (§§ 128 bis 133 ) des Beamtenrechts-
rahmengesetzes. 

6. Beendigung des Beamtenverhältnisses 

a) Beendigungsgründe 
§ 37 

(1)  Das Beamtenverhältnis endet außer durch Tod durch 

1. Entlassung (§§ 38 bis 42 und § 49a Satz 2, § 185 Abs. 3 und § 188 Abs. 6), 
2. Verlust der Beamtenrechte (§ 45), 
3. Entfernung aus dem Dienste (§ 49). 

(2)  Das Beamtenverhältnis endet ferner durch Eintritt in den Ruhestand (§§ 50, 51 Abs. 2, §§ 54 bis 
56, 59 und 60) unter Berücksichtigung der die beamtenrechtliche Stellung der Ruhestandsbeamten 
regelnden Vorschriften. 

b) Entlassung 

§ 38 
Entlassung kraft Gesetzes 

(1)  Der Beamte ist entlassen, wenn er 

1. die Eigenschaft als Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes oder als Staats-
angehöriger eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum verliert, es sei denn, er 
behält oder erwirbt gleichzeitig die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, 

2. aus einem anderen Beamtenverhältnis zum Beamten auf Zeit beim gleichen Dienstherrn er-
nannt wird oder 

3. zum Berufssoldaten oder zum Soldaten auf Zeit ernannt wird; diese Entlassung gilt als Ent-
lassung auf eigenen Antrag (§ 40). 

(2) Der Beamte ist ferner entlassen, wenn er in ein öffentlich-rechtliches Dienst- oder Amtsverhältnis 
zu einem anderen Dienstherrn tritt. Dies gilt nicht 

1. für den Eintritt in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf oder als Ehrenbeamter, 
2. wenn er zum Mitglied der Regierung eines anderen Landes ernannt wird; für diesen Fall gilt 

§ 16 Abs. 1 und 2 des Ministergesetzes in der Fassung vom 12. August 1993 (GVBl. S. 455), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. November 2003 (GVBl. S. 343), BS 
1103-1, entsprechend; Gleiches gilt für den Eintritt in ein Amtsverhältnis, das dem eines Par-



         

lamentarischen Staatssekretärs im Sinne des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Par-
lamentarischen Staatssekretäre (ParlStG ) vom 24. Juli 1974 (BGBl. I S. 1538), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. Januar 1999 (BGBl. I S. 10), entspricht, 

3. wenn die Fortdauer des Beamtenverhältnisses neben dem neuen Dienstverhältnis im Einver-
nehmen mit dem neuen Dienstherrn angeordnet wird oder 

4. in anderen gesetzlich bestimmten Fällen. 

(3)  Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde entscheidet darüber, ob die Vor-
aussetzungen der Absätze 1 und 2 vorliegen und stellt den Tag der Beendigung des Beamten-
verhältnisses fest. 

§ 39 
Entlassung durch Verwaltungsakt 

(1)  Der Beamte ist zu entlassen, wenn er 

1. sich weigert, den gesetzlich vorgeschriebenen Diensteid zu leisten oder ein an dessen Stelle 
vorgeschriebenes Gelöbnis abzulegen, 

2. ohne Genehmigung der obersten Dienstbehörde seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 
außerhalb des Geltungsbereiches des Vertrages über die Europäische Union und des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nimmt, 

3. dem Verlangen der obersten Dienstbehörde, seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in 
der Bundesrepublik Deutschland zu nehmen, nicht Folge leistet, 

4. nach Erreichen der Altersgrenze (§ 54 Abs. 1) berufen worden ist oder 
5. dienstunfähig ist und das Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt in den Ruhestand endet; 

§ 56 Abs. 3 bleibt unberührt. 

(2)  Ein Beamter ist ferner zu entlassen, wenn er zur Zeit seiner Ernennung als Inhaber eines Amtes, 
das kraft Gesetzes mit dem Mandat unvereinbar ist, Mitglied 

1. des Bundestages, 
2. der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes oder 
3. einer Vertretungskörperschaft seines Dienstherrn 

war und trotz Belehrung über die Rechtsfolgen seiner Ernennung nicht innerhalb einer von der obersten 
Dienstbehörde zu bestimmenden angemessenen Frist sein Mandat niederlegt. 

(3)  Der Beamte kann entlassen werden, wenn er in den Fällen des § 9 Abs. 2 die Eigenschaft als Deut-
scher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes verliert. 

§ 40 
Entlassung auf Antrag 

(1)  Der Beamte kann jederzeit seine Entlassung verlangen. Das Verlangen muss dem Dienstvorge-
setzten schriftlich, aber nicht in elektronischer Form erklärt werden. Die Erklärung kann, solange 
die Entlassungsverfügung dem Beamten noch nicht zugegangen ist, ohne Genehmigung der Ent-
lassungsbehörden nur innerhalb zweier Wochen zurückgenommen werden, nachdem sie dem 
Dienstvorgesetzten zugegangen war. 



(2)  Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt auszusprechen; sie kann jedoch so lange hinaus-
geschoben werden, bis der Beamte seine Amtsgeschäfte ordnungsgemäß erledigt hat, längstens für 
drei Monate. Bei Lehrern kann die Entlassung bis zum Ende des laufenden Schulhalbjahres, bei 
dem hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen Personal der Hochschule bis zum 
Ablauf des Semesters hinausgeschoben werden. 

§ 41 
Entlassung von Beamten auf Probe 

(1)  Der Beamte auf Probe kann außerdem entlassen werden, 

 

1. wenn er eine Handlung begeht, die bei einem Beamten auf Lebenszeit mindes- 
tens die Disziplinarmaßnahme der Kürzung der Dienstbezüge zur Folge hätte, 

2. bei mangelnder Bewährung (Eignung, Befähigung, fachliche Leistung) in der Probezeit oder 
3. wenn die Voraussetzungen des § 35 Satz 1 vorliegen und eine andere Verwendung nicht 

möglich ist. 

§ 56 Abs. 3 ist in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 bei allein mangelnder gesundheitlicher Eignung sinnge-
mäß anzuwenden. 

(2)  Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 kann der Beamte auf Probe ohne Einhaltung einer Frist ent-
lassen werden. In den übrigen Fällen, einschließlich des § 39 Abs. 1 Nr. 5, sind bei der Entlassung 
folgende Fristen einzuhalten: 

bei einer Beschäftigungszeit 

bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monatsschluss, 
von mehr als drei Monaten ein Monat zum Monatsschluss, 
von mindestens einem Jahr sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres; 

als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener Tätigkeit als Beamter auf Probe im Bereiche der-
selben obersten Dienstbehörde. 

(3)  Der Beamte soll vor seiner Entlassung schriftlich oder zur Niederschrift gehört werden. Grund und 
Zeitpunkt der Entlassung sind dem Beamten schriftlich bekannt zu geben. 

(4)  Ein nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 entlassener Beamter auf Probe ist bei Neueinstellung von Beamten 
auf Probe bevorzugt zu berücksichtigen. 

(5)  Erreicht ein Beamter auf Probe die Altersgrenze, so ist er mit dem Ende des Monats, in den dieser 
Zeitpunkt fällt, entlassen. 

§ 42 
Entlassung von Beamten auf Widerruf 

(1)  Der Beamte auf Widerruf kann jederzeit entlassen werden. § 41 Abs. 2, 3 und 5 gilt entsprechend. 



         

(2)  Dem Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst soll Gelegenheit gegeben werden, den Vorbe-
reitungsdienst abzuleisten und die für seine Laufbahn vorgeschriebene Prüfung abzulegen. Das 
Beamtenverhältnis endet 

1. spätestens mit Ablauf des Monats, in dem die Prüfung bestanden ist, 
2. mit Ablauf des Tages, an dem eine vorgeschriebene Zwischenprüfung oder die Prüfung end-

gültig nicht bestanden ist, oder 
3. mit der Entlassung. 

§ 43 
Entlassungsverfahren 

Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, wird die Entlassung von der Stelle verfügt, die für die 
Ernennung des Beamten zuständig wäre. Das Beamtenverhältnis endet im Falle des § 39 Abs. 1 Nr. 1 
mit der Zustellung der Entlassungsverfügung; soweit sich aus den §§ 38, 40 bis 42 nichts anderes ergibt, 
endet es mit dem Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Entlassungsverfügung dem 
Beamten schriftlich, aber nicht in elektronischer Form mitgeteilt worden ist. 

§ 44 
Wirkungen der Entlassung 

Nach der Entlassung hat der frühere Beamte keinen Anspruch auf Dienstbezüge und Versorgung, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Er darf die Amtsbezeichnung und die im Zusammenhang 
mit dem Amte verliehenen Titel nur führen, wenn ihm die Erlaubnis nach § 91 Abs. 5 erteilt ist. 

§ 44a 
Ausbildungskosten 

(1)  Das jeweils zuständige Ministerium kann für seinen Geschäftsbereich durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass die dem Dienstherrn über die Anwärterbezüge hinaus entstandenen Kosten der 
Ausbildung zurückgefordert werden, wenn der Beamte im Rahmen seines Vorbereitungsdienstes 
ein Studium an einer landeseigenen Fachhochschule abgeschlossen hat und das Beamtenverhältnis 
durch Entlassung auf Antrag des Beamten vor Ablauf von fünf Jahren nach seiner Ernennung zum 
Beamten auf Probe endet. 

(2)  In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 sind die näheren Voraussetzungen und das Verfahren 
für die Rückforderung von Ausbildungskosten zu regeln sowie die Art und Höhe der für eine 
Rückforderung in Betracht kommenden Ausbildungskosten festzulegen. 

c) Verlust der Beamtenrechte 

§ 45 
Verlust der Beamtenrechte aufgrund strafgerichtlich er Verurteilung 

Das Beamtenverhältnis eines Beamten, der im ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines deutschen 
Gerichts in der Bundesrepublik Deutschland 

1. wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder 



2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Ge-
fährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Si-
cherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt wird, endet mit 
der Rechtskraft des Urteils. Entsprechendes gilt, wenn dem Beamten die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter aberkannt wird oder wenn der Beamte aufgrund einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. Die Sät-
ze 1 und 2 finden bei entsprechenden Entscheidungen der rechtsprechenden Gewalt eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum sinngemäß Anwendung; der Beamte hat diese Entscheidungen 
seinem Dienstherrn unverzüglich anzuzeigen. 

§ 46 
Wirkungen des Verlustes der Beamtenrechte 

Endet das Beamtenverhältnis nach § 45, so hat der frühere Beamte keinen Anspruch auf Dienstbezüge 
und Versorgung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Er darf die Amtsbezeichnung und die im 
Zusammenhang mit dem Amte verliehenen Titel nicht führen. 

 
§ 47 

Gnadenerweis 

(1)  Das Recht, die beamtenrechtlichen Folgen eines strafgerichtlichen Urteils im Gnadenwege zu mil-
dern oder zu beseitigen, übt der Ministerpräsident aus. 

(2)  Wird der Verlust der Beamtenrechte im Gnadenwege im vollen Umfange beseitigt, so ist der Be-
gnadigte von diesem Zeitpunkt an so zu stellen, wie wenn das Urteil im Wiederaufnahmeverfah-
ren durch ein Urteil ersetzt worden wäre, das keinen Verlust der Beamtenrechte zur Folge hat (§ 
48). Die Zeit von der rechtskräftigen Verurteilung bis zum Erlass des Gnadenaktes gilt nicht als 
Dienstzeit. 

(3)  Auf Unterhaltsbeiträge, die im Gnadenwege bewilligt werden, findet § 106 Abs. 2 und 3 des Lan-
desdisziplinargesetzes entsprechende Anwendung, soweit die Gnadenentscheidung nichts anderes 
bestimmt. 

§ 48 
Entscheidungen im Wiederaufnahmeverfahren 

(1)  Wird eine Entscheidung, durch die der Verlust der Beamtenrechte bewirkt worden ist, in einem 
Wiederaufnahmeverfahren durch eine Entscheidung ersetzt, die diese Wirkung nicht hat, so gilt 
das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen. Der Beamte hat, sofern er die Altersgrenze noch 
nicht erreicht hat und noch dienstfähig ist, Anspruch auf Übertragung eines Amtes derselben oder 
einer mindestens gleichwertigen Laufbahn wie sein bisheriges Amt und mit mindestens demselben 
Endgrundgehalt (§ 33 Abs. 1 Satz 2); bis zur Übertragung des neuen Amtes erhält er die Dienstbe-
züge, die ihm aus seinem bisherigen Amte zugestanden hätten. 

(2)  Ist aufgrund des im Wiederaufnahmeverfahren festgestellten Sachverhaltes oder aufgrund eines 
rechtskräftigen Strafurteils, das nach der früheren Entscheidung ergangen ist, ein Disziplinarver-
fahren mit dem Ziel der Entfernung des Beamten aus dem Dienst eingeleitet worden, so verliert 
der Beamte die ihm nach Absatz 1 zustehenden Ansprüche, wenn die Entfernung aus dem Dienst 



         

verhängt wird; bis zur rechtskräftigen Entscheidung können die Ansprüche nicht geltend gemacht 
werden. 

(3)  Absatz 2 gilt entsprechend, wenn ein Beamter auf Probe oder ein Beamter auf Widerruf wegen ei-
ner Handlung entlassen wird, die bei einem Beamten auf Lebenszeit mindestens die Disziplinar-
maßnahme der Kürzung der Dienstbezüge zur Folge hätte. 

(4)  Der Beamte muss sich auf die ihm nach Absatz 1 zustehenden Dienstbezüge ein anderes Ar-
beitseinkommen oder einen Unterhaltsbeitrag anrechnen lassen; er ist zur Auskunft hierüber ver-
pflichtet. 

d) Entfernung aus dem Dienst 
§ 49 

Die Entfernung aus dem Dienst regelt das Disziplinarrecht. 

e) Eintritt in den Ruhestand 
 

§ 49a 
Wartezeit 

Der Eintritt in den Ruhestand setzt eine Wartezeit von fünf Jahren nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 
BeamtVG voraus. Sind die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 BeamtVG nicht erfüllt, so endet das Beam-
tenverhältnis statt durch Eintritt in den Ruhestand durch Entlassung; § 56 Abs. 3 ist sinngemäß anzu-
wenden. 

§ 50 
Einstweiliger Ruhestand 

(1)  Der Ministerpräsident kann mit Zustimmung der Landesregierung jederzeit ohne Angabe von 
Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzen: 

1. Staatssekretäre, 
2. Ministerialdirektoren, 
3. den Sprecher der Landesregierung sowie Beamte, die mit ihrer Zustimmung schriftlich zu 

Referenten für Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit bei einer obersten Landesbehörde bestellt 
worden sind, 

4. Präsident und Vizepräsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, 
5. Präsidenten und Vizepräsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektionen, 
6. den Leiter der Abteilung für Verfassungsschutz bei dem für den Verfassungsschutz zustän-

digen Ministerium, 
7. den Beauftragten für Ausländerfragen bei der Staatskanzlei 

jedoch nur, soweit sie Beamte auf Lebenszeit sind. 

(2)  Gesetzliche Vorschriften, nach denen andere Beamte in den einstweiligen Ruhestand versetzt wer-
den können, bleiben unberührt. 

 



§ 51 
Allgemeine Vorschriften, Beginn des einstweiligen R uhestandes 

(1)  Für den einstweiligen Ruhestand gelten die Vorschriften über den Ruhestand, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. 

(2)  Der einstweilige Ruhestand beginnt, wenn nicht im Einzelfalle ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt 
festgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt, in dem die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand dem 
Beamten mitgeteilt wird; er beginnt jedoch spätestens mit dem Ende der drei Monate, die auf den 
Monat folgen, in dem die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand dem Beamten mitgeteilt 
worden ist. Die Verfügung kann bis zum Beginn des einstweiligen Ruhestandes zurückgenommen 
werden. 

§ 52 
(aufgehoben) 

§ 53 
Wiederverwendung aus dem einstweiligen Ruhestand 

(1)  Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte ist verpflichtet, einer erneuten Berufung in 
das Beamtenverhältnis Folge zu leisten, wenn ihm im Dienstbereich seines früheren Dienstherrn 
ein Amt seiner früheren oder einer anderen Laufbahn mit mindestens demselben Endgrundgehalt 
übertragen werden soll und zu erwarten ist, dass der Beamte den gesundheitlichen Anforderungen 
des neuen Amtes genügt; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehaltes. 
Besitzt der Beamte nicht die Befähigung für die andere Laufbahn, hat er an Maßnahmen für den 
Erwerb der neuen Befähigung teilzunehmen. Dem in den einstweiligen Ruhestand versetzten Be-
amten kann ferner unter Übertragung eines Amtes seiner früheren Laufbahn nach Satz 1 auch eine 
geringerwertige Tätigkeit innerhalb seiner Laufbahngruppe im Bereich desselben Dienstherrn ü-
bertragen werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und dem Beamten die 
Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung seiner früheren Tätigkeit zuzumuten 
ist. Beamte, die das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nach Ablauf von zehn Jah-
ren seit Beginn des einstweiligen Ruhestandes nur mit ihrer Zustimmung erneut in das Beamten-
verhältnis berufen werden. Nach Vollendung des 50. Lebensjahres bedarf eine erneute Berufung 
in das Beamtenverhältnis nach Ablauf von fünf Jahren seit Beginn des einstweiligen Ruhestandes 
oder innerhalb von zwei Jahren vor Erreichen der Altersgrenze der Zustimmung des Beamten. 

(2)  Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte, der bereits vor Übertragung eines Amtes 
nach § 50 Abs. 1 Beamter auf Lebenszeit war, ist auf seinen Antrag, der binnen drei Monaten nach 
Beginn des einstweiligen Ruhestandes zu stellen ist, spätestens drei Monate nach Antragstellung 
erneut in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu berufen. Das ihm zu übertragende Amt muss 
derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn angehören wie das vor der Übertragung des Amtes 
nach § 50 Abs. 1 zuletzt bekleidete Amt und mit mindestens demselben Endgrundgehalt verbun-
den sein. 

(3)  Bei erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis unter den Voraussetzungen der Absätze 1 oder 2 
endet der einstweilige Ruhestand. 

§ 54 
Eintritt in den Ruhestand bei Erreichen der Altersg renze 

(1)  Für die Beamten bildet das vollendete 65. Lebensjahr die Altersgrenze. Die Beamten auf Lebens-
zeit treten mit dem Ende des Monats, in dem sie die Altersgrenze erreichen, in den Ruhestand. Für 



         

Lehrkräfte gilt als Altersgrenze das Ende des Schuljahres, das dem Schuljahr vorangeht, in dem 
sie das 65. Lebensjahr vollenden. Für einzelne Beamtengruppen kann gesetzlich eine andere Al-
tersgrenze bestimmt werden. 

(2)  Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte gilt mit dem Ende des Monats, in dem er das 
65. Lebensjahr vollendet, als dauernd in den Ruhestand versetzt. 

§ 55 
Hinausschieben des Ruhestandsbeginns 

(1)  Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann die oberste Dienstbehörde mit Zustimmung des Be-
amten oder auf dessen Antrag den Eintritt in den Ruhestand über das vollendete 65. Lebensjahr 
hinaus um eine bestimmte Frist, die jeweils ein Jahr nicht übersteigen darf, hinausschieben, jedoch 
nicht länger als bis zum Ablauf des Monats der Vollendung des 68. Lebensjahres. Unter den glei-
chen Voraussetzungen kann der Eintritt in den Ruhestand bei einer nach § 54 Abs. 1 Satz 4 festge-
legten früheren Altersgrenze um bis zu drei Jahre hinausgeschoben werden. 

(2)  Die oberste Dienstbehörde kann ihre Befugnis nach Absatz 1 auf andere Behörden übertragen. 

§ 56 
Dienstunfähigkeit 

(1)  Der Beamte auf Lebenszeit ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn er wegen seines körperlichen 
Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung seiner Dienstpflichten dauernd unfähig 
(dienstunfähig) ist. Als dienstunfähig kann der Beamte auch dann angesehen werden, wenn er in-
folge Erkrankung innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan hat und 
keine Aussicht besteht, dass er innerhalb weiterer sechs Monate wieder voll dienstfähig wird. Be-
stehen Zweifel über die Dienstunfähigkeit des Beamten, so ist er verpflichtet, sich nach Weisung 
der Behörde ärztlich untersuchen und, falls ein Amtsarzt dies für erforderlich hält, beobachten zu 
lassen. 

(2)  Für einzelne Beamtengruppen können für die Beurteilung der Dienstunfähigkeit besondere gesetz-
liche Vorschriften erlassen werden. 

(3)  Von der Versetzung des Beamten in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit soll abgesehen wer-
den, wenn ihm ein anderes Amt derselben oder einer anderen Laufbahn übertragen werden kann. 
In den Fällen des Satzes 1 ist die Übertragung eines anderen Amtes ohne Zustimmung des Beam-
ten zulässig, wenn das neue Amt zum Bereich desselben Dienstherrn gehört, es mit mindestens 
demselben Endgrundgehalt verbunden ist wie das bisherige Amt und zu erwarten ist, dass der Be-
amte den gesundheitlichen Anforderungen des neuen Amtes genügt; Stellenzulagen gelten hierbei 
nicht als Bestandteile des Grundgehaltes. Besitzt der Beamte nicht die Befähigung für die andere 
Laufbahn, hat er an Maßnahmen für den Erwerb der neuen Befähigung teilzunehmen. Dem Beam-
ten kann zur Vermeidung seiner Versetzung in den Ruhestand unter Beibehaltung seines Amtes 
ohne seine Zustimmung auch eine geringerwertige Tätigkeit innerhalb seiner Laufbahngruppe im 
Bereich desselben Dienstherrn übertragen werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht 
möglich ist und dem Beamten die Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung sei-
ner bisherigen Tätigkeit zuzumuten ist. 

§ 56a 
Begrenzte Dienstfähigkeit 



(1)  Von der Versetzung des Beamten in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit soll abgesehen wer-
den, wenn der Beamte unter Beibehaltung seines Amtes seine Dienstpflichten noch während min-
destens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen kann (begrenzte Dienstfähigkeit). 

(2)  Die Arbeitszeit des Beamten ist entsprechend der begrenzten Dienstfähigkeit herabzusetzen. Er 
kann mit seiner Zustimmung auch in einer nicht seinem Amt entsprechenden Tätigkeit einge-
schränkt verwendet werden. 

(3)  Von einer eingeschränkten Verwendung des Beamten nach Absatz 2 soll abgesehen werden, wenn 
ihm nach § 56 Abs. 3 ein anderes Amt oder eine geringerwertige Tätigkeit übertragen werden 
kann. 

(4)  § 56 Abs. 1 Satz 3 sowie die §§ 58, 61 a und 62 gelten entsprechend. § 73 Abs. 3 Satz 2 gilt mit 
der Maßgabe, dass von der regelmäßigen Arbeitszeit des Beamten unter Berücksichtigung der 
verminderten Arbeitszeit nach Absatz 2 Satz 1 auszugehen ist. 

 

§ 57 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit  

auf Antrag des Beamten 

(1)  Beantragt der Beamte, ihn nach § 56 Abs. 1 in den Ruhestand zu versetzen, so wird seine Dienst-
unfähigkeit dadurch festgestellt, dass sein unmittelbarer Dienstvorgesetzter aufgrund eines ärztli-
chen (§ 61 a) Gutachtens über den Gesundheitszustand erklärt, er halte ihn nach pflichtmäßigem 
Ermessen für dauernd unfähig, seine Amtspflichten zu erfüllen. 

(2)  Die über die Versetzung in den Ruhestand entscheidende Behörde ist an die Erklärung des unmit-
telbaren Dienstvorgesetzten nicht gebunden; sie kann auch andere Beweise erheben. 

§ 58 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit  

gegen den Willen des Beamten 

(1)  Hält der Dienstvorgesetzte den Beamten aufgrund eines ärztlichen (§ 61 a) Gutachtens über den 
Gesundheitszustand für dienstunfähig und beantragt dieser die Versetzung in den Ruhestand nicht, 
so teilt der Dienstvorgesetzte dem Beamten oder seinem Vertreter unter Angabe der Gründe mit, 
dass die Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt sei. 

(2)  Erhebt der Beamte oder sein Vertreter innerhalb eines Monats keine Einwendungen, so entschei-
det die nach § 62 Abs. 1 zuständige Behörde über die Versetzung in den Ruhestand. 

(3)  Werden Einwendungen erhoben, so entscheidet die oberste Dienstbehörde oder die für die Verset-
zung in den Ruhestand zuständige nachgeordnete Stelle, ob das Verfahren einzustellen oder fort-
zuführen ist. Die Entscheidung ist dem Beamten oder seinem Vertreter zuzustellen. 

(4)  Wird das Verfahren fortgeführt, so sind mit dem Ende der drei Monate, die auf den Monat der 
Mitteilung der Entscheidung folgen, bis zum Beginn des Ruhestandes die das Ruhegehalt über-
steigenden Bezüge einzubehalten. Zur Fortführung des Verfahrens werden die zur Aufklärung des 



         

Sachverhalts erforderlichen Ermittlungen nach den Bestimmungen des Landesdisziplinargesetzes 
durchgeführt. Der Beamte oder sein Vertreter ist zu den Vernehmungen zu laden. Nach Abschluss 
der Ermittlungen ist der Beamte oder sein Vertreter zu dem Ergebnis der Ermittlungen zu hören. 

(5)  Ergibt sich die Dienstfähigkeit des Beamten, so ist das Verfahren einzustellen. Die Entscheidung 
wird dem Beamten oder seinem Vertreter zugestellt; die nach Absatz 4 Satz 1 einbehaltenen Be-
träge sind nachzuzahlen. Wird die Dienstunfähigkeit festgestellt, so wird der Beamte mit dem En-
de des Monats, in dem ihm oder seinem Vertreter die Verfügung mitgeteilt worden ist, in den Ru-
hestand versetzt; die einbehaltenen Beträge werden nicht nachgezahlt. 

§ 59 
Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen der Alter sgrenze 

Der Beamte auf Lebenszeit oder auf Zeit kann auf seinen Antrag auch ohne den Nachweis der Dienst-
unfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden, wenn er 

1. das 63. Lebensjahr vollendet hat oder 
2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist und das 60. 

Lebensjahr vollendet hat. 

§ 60 
Versetzung von Beamten auf Probe in den Ruhestand 

(1)  Der Beamte auf Probe ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn er infolge Krankheit, Verwundung 
oder sonstiger Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Veran-
lassung des Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig (§ 56) geworden ist. 

(2)  Der Beamte auf Probe kann in den Ruhestand versetzt werden; wenn er aus anderen Gründen 
dienstunfähig geworden ist. Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen 
mit dem für das finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministerium. 

(3)  § 56 Abs. 3 und die §§ 57 und 58 finden entsprechende Anwendung. 

§ 61 
Wiederverwendung von Ruhestandsbeamten 

(1)  Ist ein wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzter Beamter wieder dienstfähig gewor-
den, so kann er erneut in das Beamtenverhältnis berufen werden. § 53 gilt entsprechend. 

(2)  Beantragt der Beamte nach Wiederherstellung seiner Dienstfähigkeit und vor Ablauf von zehn 
Jahren seit dem Eintritt in den Ruhestand, ihn erneut in das Beamtenverhältnis zu berufen, so ist 
diesem Antrage zu entsprechen, falls nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

(3)  Die erneute Berufung in das Beamtenverhältnis ist auch in den Fällen der begrenzten Dienstfähig-
keit (§ 56a) möglich. 

(4)  Zur Nachprüfung der Dienstfähigkeit ist der Beamte verpflichtet, sich nach Weisung der Behörde 
ärztlich (§ 61 a) untersuchen und, falls ein Amtsarzt dies für erforderlich hält, beobachten zu las-



sen. Der Beamte kann eine solche Untersuchung verlangen, wenn er einen Antrag nach Absatz 2 
zu stellen beabsichtigt. 

§ 61a 
Ärztliche Untersuchung 

zentrale medizinische Untersuchungsstelle, 
Übermittlung der Untersuchungsergebnisse 

(1)  In den Fällen der §§ 56, 56a, 57, 58, 60 und 61 wird die ärztliche Untersuchung der unmittelbaren 
Landesbeamten auf Veranlassung des Dienstvorgesetzten durch die zentrale medizinische Unter-
suchungsstelle des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung vorgenommen; im Übrigen 
kann der Dienstvorgesetzte die ärztliche Untersuchung nur einem Amtsarzt oder einem als Gut-
achter beauftragten Arzt übertragen. 

(2)  Nach einer ärztlichen Untersuchung nach Absatz 1 wird der Behörde nur im Einzelfall das die tra-
genden Feststellungen und Gründe enthaltende Gutachten mitgeteilt, soweit dessen Kenntnis für 
die Behörde unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit für die von ihr zu treffende 
Entscheidung erforderlich ist. 

(3)  Die Mitteilung über die Untersuchungsbefunde ist in einem gesonderten, verschlossenen und ver-
siegelten Umschlag zu übersenden; sie ist nach Auswertung verschlossen zu der Personalakte des 
Beamten zu nehmen. Die an die Behörde übermittelten Daten dürfen nur für die nach § 56 Abs. 3, 
§ 57 Abs. 2 und den §§ 58, 60 und 61 zu treffenden Entscheidungen verarbeitet werden. 

(4)  Zu Beginn der Untersuchung ist der Beamte auf deren Zweck und die Übermittlungsbefugnis an 
die Behörde hinzuweisen. Dem Beamten oder, soweit ärztliche Gründe dem entgegenstehen, sei-
nem Vertreter ist eine Kopie der aufgrund der Absätze 1 bis 3 an die Behörde erteilten Auskünfte 
zu übermitteln. 

§ 62 
Zuständigkeit, Beginn des Ruhestandes, Ruhegehalt 

(1)  Die Versetzung in den Ruhestand wird, wenn gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist, von der 
Stelle verfügt, die für die Ernennung zuständig wäre. Die Verfügung ist dem Beamten schriftlich, 
aber nicht in elektronischer Form zuzustellen. Sie kann bis zum Beginn des Ruhestandes zurück-
genommen werden. 

(2)  Der Ruhestand beginnt, abgesehen von den Fällen des einstweiligen Ruhestandes, des Erreichens 
der Altersgrenze und des Ablaufs der Amtszeit, mit dem Ende des Monats, in dem die Versetzung 
in den Ruhestand dem Beamten mitgeteilt worden ist. In den Fällen des § 59 kann in der Verfü-
gung über die Versetzung in den Ruhestand der Beginn des Ruhestandes abweichend von Satz 1 
auf einen späteren Zeitpunkt festgesetzt werden. 

(3)  Der Ruhestandsbeamte erhält lebenslänglich Ruhegehalt nach den Bestimmungen des Beamten-
versorgungsgesetzes und des § 229 dieses Gesetzes. 

III. Abschnitt 
 

Rechtliche Stellung des Beamten  
1. Pflichten 



         

§ 63 
Unparteiische Amtsführung, politisches Verhalten 

(1) Der Beamte dient dem ganzen Volke, nicht einer Partei. Er hat seine Aufgaben unparteiisch und ge-
recht zu erfüllen und bei seiner Amtsführung auf das Wohl der Allgemeinheit Bedacht zu nehmen. Er 
muss sich durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes und der Verfassung für Rheinland-Pfalz bekennen und für deren Erhaltung eintreten. 

(2) Der Beamte hat bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die 
sich aus seiner Stellung gegenüber der Gesamtheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten seines Amtes 
ergibt. 

 
§ 64 

Berufspflichten, Streikverbot 

(1)  Der Beamte hat sich mit voller Hingabe seinem Berufe zu widmen. Er hat sein Amt uneigennützig 
nach bestem Gewissen zu verwalten. Innerhalb und außerhalb des Dienstes muss sein Verhalten 
der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die sein Beruf erfordert. 

(2)  Dienstverweigerung oder Arbeitsniederlegung zur Wahrung oder Förderung der Arbeitsbedingun-
gen sind mit der Stellung des Beamten nicht vereinbar. 

§ 65 
Beratungspflicht, Gehorsam 

Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Er ist verpflichtet, die von ihnen er-
lassenen Anordnungen auszuführen und ihre allgemeinen Richtlinien zu befolgen. Dies gilt nicht für 
Beamte, die nach besonderer gesetzlicher Vorschrift an Weisungen nicht gebunden und nur dem Gesetz 
unterworfen sind. 

§ 66 
Rechtmäßigkeit des Handelns 

(1)  Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen die volle persönliche 
Verantwortung. 

(2)  Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen hat der Beamte unverzüglich bei 
seinem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Wird die Anordnung aufrecht erhalten, so 
hat sich der Beamte, wenn seine Bedenken gegen ihre Rechtmäßigkeit fortbestehen, an den 
nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden. Bestätigt dieser die Anordnung, so muss sie der Beamte 
ausführen und ist von der eigenen Verantwortung befreit; dies gilt nicht, wenn das dem Beamten 
aufgetragene Verhalten strafbar oder ordnungswidrig und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrig-
keit für ihn erkennbar ist oder das ihm aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt. 
Die Bestätigung ist auf Verlangen schriftlich zu erteilen. 

(3)  Verlangt der unmittelbare Vorgesetzte die sofortige Ausführung der Anordnung, weil Gefahr im 
Verzuge besteht und die Entscheidung des nächsthöheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeige-
führt werden kann, so gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend. 



§ 67 
Diensteid 

(1)  Der Beamte hat folgenden Diensteid zu leisten: 

"Ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Landes Rheinland-Pfalz, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amts-
pflichten, so wahr mir Gott helfe." 

(2)  Der Eid kann auch ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 

(3)  Gestattet ein Gesetz den Mitgliedern einer Religionsgemeinschaft, anstelle der Worte "Ich schwö-
re" andere Beteuerungsformeln zu gebrauchen, so kann der Beamte, der Mitglied einer solchen 
Religionsgemeinschaft ist, diese Beteuerungsformel sprechen. 

(4)  In den Fällen, in denen eine Ausnahme nach § 9 Abs. 3 zugelassen worden ist, kann von einer Ei-
desleistung abgesehen werden. Der Beamte hat, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, zu 
geloben, dass er seine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen wird. 

§ 68 
Ausschluss und Befreiung von Amtshandlungen 

(1)  Der Beamte darf ohne Genehmigung seines Dienstvorgesetzten keine Amtshandlungen vorneh-
men, durch die er sich selbst oder einer Person, zu deren Gunsten ihm wegen familienrechtlicher 
Beziehungen im Strafverfahren das Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, einen Vorteil verschaffen 
würde. 

(2)  Der Beamte ist von solchen Amtshandlungen zu befreien, die sich gegen ihn selbst oder eine Per-
son richten würden, zu deren Gunsten ihm wegen familienrechtlicher Beziehungen im Strafverfah-
ren das Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. 

(3)  Gesetzliche Vorschriften, nach denen der Beamte von einzelnen Amtshandlungen ausgeschlossen 
ist, bleiben unberührt. 

§ 69 
Verbot der Amtsführung 

(1)  Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde kann einem Beamten aus zwin-
genden dienstlichen Gründen die Führung seiner Dienstgeschäfte verbieten. Der Beamte soll vor-
her gehört werden. Das Verbot erlischt, sofern nicht bis zum Ablauf von drei Monaten gegen den 
Beamten ein Disziplinarverfahren oder ein sonstiges auf Rücknahme der Ernennung oder auf Be-
endigung des Beamtenverhältnisses gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist. 

(2)  Ein Beamter, dem die Führung der Dienstgeschäfte verboten ist, hat dienstlich empfangene Sa-
chen auf Verlangen herauszugeben. Ihm kann untersagt werden, Dienstkleidung und Dienstausrüs-
tung zu tragen und sich in Diensträumen oder dienstlichen Unterkunftsräumen aufzuhalten. 

 



         

§ 70 
Amtsverschwiegenheit 

(1)  Der Beamte hat, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, über die ihm bei seiner amtli-
chen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt 
nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ih-
rer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(2)  Der Beamte darf ohne Genehmigung über Angelegenheiten, die nach Absatz 1 geheim zu halten 
sind, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmi-
gung erteilt der Dienstvorgesetzte oder, wenn das Beamtenverhältnis beendet ist, der letzte Dienst-
vorgesetzte. Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem früheren 
Dienstherrn ereignet, so darf die Genehmigung nur mit dessen Zustimmung erteilt werden. 

(3)  Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die Aussage dem Wohle 
des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde. Die Genehmigung, ein Gutachten zu 
erstatten, kann versagt werden, wenn die Erstattung den dienstlichen Interessen Nachteile bereiten 
würde. 

(4)  Ist der Beamte Partei oder Beschuldigter in einem gerichtlichen Verfahren oder soll sein Vorbrin-
gen der Wahrnehmung seiner berechtigten Interessen dienen, so darf die Genehmigung auch dann, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn die 
dienstlichen Rücksichten dies unabweisbar erfordern. Wird sie versagt, so ist dem Beamten der 
Schutz zu gewähren, den die dienstlichen Rücksichten zulassen. 

(5)  Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht des Beamten, Straftaten anzuzeigen und bei Ge-
fährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung für deren Erhaltung einzutreten. 

§ 71 
Herausgabe von Schriftgut 

Der Beamte hat, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, auf Verlangen des Dienstvorgesetz-
ten oder des letzten Dienstvorgesetzten amtliche Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen 
sowie Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche Vorgänge, auch soweit es sich um Wiedergaben han-
delt, herauszugeben. Die gleiche Verpflichtung trifft seine Hinterbliebenen und seine Erben. 

§ 72 
Grundsätze zur Nebentätigkeit 

(1)  Der Beamte ist verpflichtet, auf Verlangen seines Dienstherrn eine Nebentätigkeit (Nebenamt, 
Nebenbeschäftigung) im öffentlichen oder in einem gleichgestellten Dienst wahrzunehmen, sofern 
sie seiner Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht und ihn nicht über Gebühr in Anspruch 
nimmt. 

(2)  Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter sowie einer unentgeltli-
chen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft eines Angehörigen; sie ist vor Aufnahme 
schriftlich anzuzeigen, soweit sie nicht durch den Dienstvorgesetzten veranlasst ist. 



(3)  Kann eine Aufgabe im Hauptamt erledigt werden, darf sie, soweit nicht dringende dienstliche 
Gründe es erfordern, nicht als Nebentätigkeit übertragen werden. 

(4)  Nebentätigkeiten dürfen nur außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden. Ausnahmen können zu-
gelassen werden 

1. im dienstlichen Interesse unter Anrechnung auf die Arbeitszeit und 
2. im öffentlichen Interesse, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die versäumte 

Arbeitszeit nachgeleistet wird. 

(5)  Wird der Beamte aus einer auf Verlangen oder Veranlassung seines Dienstherrn übernommenen 
Tätigkeit in einem Organ eines Unternehmens haftbar gemacht, hat er gegen den Dienstherrn An-
spruch auf Ersatz des ihm daraus entstandenen Schadens. Ist der Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt, ist der Dienstherr nur dann ersatzpflichtig, wenn der Beamte auf Verlan-
gen eines Vorgesetzten gehandelt hat. 

§ 73 
Nebentätigkeitsrechtliche Genehmigungen 

(1)  Der Beamte bedarf zur Übernahme jeder Nebentätigkeit, mit Ausnahme der in § 74 Abs. 1 ab-
schließend aufgeführten, der vorherigen Genehmigung, soweit er nicht nach § 72 Abs. 1 zu ihrer 
Wahrnehmung verpflichtet ist. 

(2)  Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche 
Interessen beeinträchtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die 
Nebentätigkeit 

1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft des Beamten so stark in Anspruch nimmt, dass die 
ordnungsgemäße Erfüllung seiner dienstlichen Pflichten behindert werden kann, 

2. den Beamten in einen Widerstreit mit seinen dienstlichen Pflichten bringen kann, 
3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der der Beamte angehört, tätig 

wird oder tätig werden kann, 
4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit des Beamten beeinflussen kann, 
5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit des Beam-

ten führen kann oder 
6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann. 

(3)  Ein Versagungsgrund nach Absatz 2 Satz 1 liegt in der Regel auch vor, wenn sich die Nebentätig-
keit wegen gewerbsmäßiger Dienst- oder Arbeitsleistung oder sonst nach Art, Umfang, Dauer o-
der Häufigkeit als Ausübung eines Zweitberufs darstellt. Die Voraussetzung des Absatzes 2 Satz 2 
Nr. 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere Ne-
bentätigkeiten in der Woche ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit überschreitet. 

(4)  Ergibt sich eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nach Erteilung der Genehmigung, so ist 
diese zu widerrufen. 

(5)  Der Beamte darf bei der Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, Personal oder Material 
des Dienstherrn nur bei Vorliegen eines öffentlichen oder wissenschaftlichen Interesses mit dessen 
Genehmigung und gegen Entrichtung eines angemessenen Entgelts in Anspruch nehmen. Das 
Entgelt kann auch pauschaliert und nach einem Vomhundertsatz der für die Nebentätigkeit bezo-



         

genen (Brutto-)Vergütung bemessen werden. Es hat sich nach den dem Dienstherrn entstehenden 
Kosten zu richten und muss den besonderen Vorteil berücksichtigen, der dem Beamten durch die 
Inanspruchnahme entsteht. 

§ 74 
Genehmigungsfreie Nebentätigkeit, Anzeigepflicht 

 
(1)  Genehmigungsfrei ist 

 
1. eine unentgeltliche Nebentätigkeit mit Ausnahme 

a) der Ausübung eines Nebenamtes, einer in § 72 Abs. 2 Halbsatz 1 nicht genannten Vor-
mundschaft, Betreuung oder Pflegschaft oder einer Testamentsvollstreckung, 

b) einer gewerblichen Tätigkeit, der Ausübung eines freien Berufs oder der Mitarbeit bei 
einer dieser Tätigkeiten, 

c) der Tätigkeit in einem Organ eines Unternehmens mit Ausnahme einer Genossenschaft 
sowie der Ausübung einer Treuhänderschaft, 

2. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung des Beamten unterliegenden Vermögens, 
3. eine schriftstellerische, wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder eine Vortragstä-

tigkeit des Beamten, 
4. die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbständige Gutachtertätigkeit 

von Lehrern an öffentlichen Hochschulen und Beamten an wissenschaftlichen Instituten und 
Anstalten sowie 

5. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufsverbänden 
oder in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamten. 

(2)  Der Beamte hat eine Tätigkeit nach Absatz 1 Nr. 3 und 4 sowie eine Tätigkeit in Selbsthilfeein-
richtungen der Beamten nach Absatz 1 Nr. 5, wenn für diese Tätigkeiten ein Entgelt oder ein 
geldwerter Vorteil geleistet wird, in jedem Einzelfall vor ihrer Aufnahme seinem Dienstherrn un-
ter Angabe insbesondere von Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie der voraussichtlichen Hö-
he der Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus anzuzeigen; der Beamte hat jede Änderung un-
verzüglich mitzuteilen. Der Dienstherr kann im Übrigen aus begründetem Anlass verlangen, dass 
der Beamte über eine von ihm ausgeübte genehmigungsfreie Nebentätigkeit, insbesondere über 
deren Art und Umfang, Auskunft erteilt. § 52 Abs. 3 des Hochschulgesetzes und § 43 Abs. 3 des 
Verwaltungshochschulgesetzes bleiben unberührt. 

(3)  Eine genehmigungsfreie Nebentätigkeit ist ganz oder teilweise zu untersagen, wenn der Beamte 
bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt. 

§ 75 
Verfahren und Zuständigkeit 

bei nebentätigkeitsrechtlichen Entscheidungen 

(1)  Die Genehmigung zur Übernahme einer Nebentätigkeit ist auf längstens ein Jahr zu befristen; sie 
kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Die Genehmigung erlischt bei einem 
Wechsel der Dienststelle. Bei besonderem öffentlichen oder wissenschaftlichen Interesse an der 
fortlaufenden Wahrnehmung einer Nebentätigkeit können durch Rechtsverordnung nach § 76 
Ausnahmen von der Jahresfrist vorgesehen werden. 

(2)  Die Anträge auf Erteilung einer Genehmigung nach § 73 Abs. 1 oder 5 oder auf Zulassung einer 
Ausnahme nach § 72 Abs. 4 Satz 2 und die Entscheidungen über diese Anträge, das Verlangen auf 
Übernahme einer Nebentätigkeit nach § 72 Abs. 1, die Veranlassung nach § 72 Abs. 2 Halbsatz 2, 
die Auskunftserteilung nach § 74 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie die Anzeige einer Nebentätigkeit be-



dürfen der Schriftform. Der Beamte hat dabei die für die Entscheidung erforderlichen Nachweise, 
insbesondere über Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie die Entgelte und geldwerten Vorteile 
hieraus, zu führen und jede Änderung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Das dienstliche Inte-
resse nach § 72 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 ist aktenkundig zu machen. 

(3)  Soweit durch Rechtsverordnung nach § 76 nichts anderes bestimmt wird, ist für nebentätigkeits-
rechtliche Entscheidungen die oberste Dienstbehörde zuständig. Sie kann ihre Befugnisse auf 
nachgeordnete Behörden übertragen. 

§ 76 
Nähere Regelung der Nebentätigkeit 

Die zur Ausführung der §§ 72 bis 75 notwendigen Vorschriften über die Nebentätigkeit der Beamten er-
lässt die Landesregierung durch Rechtsverordnung. In ihr ist insbesondere zu bestimmen, 

1. welche Tätigkeiten als öffentlicher Dienst im Sinne dieser Bestimmungen anzusehen sind 
oder ihm gleichgestellt werden, 

2. ob und inwieweit der Beamte für eine im öffentlichen oder in einem gleichgestellten Dienst 
ausgeübte Nebentätigkeit eine Vergütung erhält oder eine erhaltene Vergütung abzuführen 
hat, 

3. welche Nebentätigkeiten als allgemein genehmigt gelten und welche von ihnen dem Dienst-
herrn nach Art und Umfang anzuzeigen sind, 

4. in welcher Höhe der Beamte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Ma-
terial des Dienstherrn ein Entgelt zu entrichten hat und in welcher Höhe rückständige Beträ-
ge hieraus zu verzinsen sind sowie 

5. ob und inwieweit der Beamte nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres seinem Dienstherrn 
die ihm zugeflossenen Entgelte und geldwerten Vorteile aus Nebentätigkeiten anzugeben 
hat. 

§ 77 
Ruhestandsbeamte und frühere Beamte mit Versorgungs bezügen 

(1)  Ein Ruhestandsbeamter oder früherer Beamter mit Versorgungsbezügen, der nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren oder, wenn der Beamte mit dem 
Ende des Monats oder mit dem Ablauf des Schuljahres in den Ruhestand tritt, in dem er die Al-
tersgrenze erreicht, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren außerhalb des öffentlichen Dienstes 
eine Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit aufnimmt, die mit seiner dienstlichen Tätigkeit in den 
letzten fünf Jahren vor Beendigung des Beamtenverhältnisses im Zusammenhang steht und durch 
die dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können, hat die Beschäftigung oder Erwerbstätig-
keit der letzten obersten Dienstbehörde anzuzeigen. 

(2)  Die Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit ist zu untersagen, wenn zu besorgen ist, dass durch sie 
dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. Das Verbot wird durch die letzte oberste Dienstbe-
hörde ausgesprochen; es endet spätestens mit Ablauf von fünf Jahren nach Beendigung des Beam-
tenverhältnisses. Die oberste Dienstbehörde kann ihre Befugnisse auf nachgeordnete Behörden 
übertragen. 

§ 78 
Annahme von Belohnungen und Geschenken 



         

Der Beamte darf, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, keine Belohnungen oder Geschenke 
in Bezug auf sein Amt annehmen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der obersten oder der letzten 
obersten Dienstbehörde. Die Befugnis zur Zustimmung kann auf andere Behörden übertragen werden. 

§ 78a 
Annahme- und Ablieferungspflicht 

Der Beamte hat Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, die für dem Hauptamt zuzurechnende 
Tätigkeiten in einem Organ eines Unternehmens gezahlt werden, entgegenzunehmen und unverzüglich 
an den Dienstherrn abzuliefern. 

 
§ 79 

Annahme von Titeln, Orden und Ehrenzeichen 

Der Beamte darf Titel, Orden und Ehrenzeichen von einem ausländischen Staatsoberhaupt oder einer 
ausländischen Regierung nur mit Genehmigung des Ministerpräsidenten annehmen. Unberührt bleiben 
weiter gehende bundesgesetzliche Vorschriften. 

§ 80 
Arbeitszeit 

(1)  Die Landesregierung regelt die Arbeitszeit der Beamten durch Rechtsverordnung. Auf der Grund-
lage der durch Rechtsverordnung nach Satz 1 allgemein festgelegten Arbeitszeit regelt das für das 
Schulwesen zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für das allgemeine öffentliche 
Dienstrecht zuständigen Ministerium die Arbeitszeit der beamteten Lehrkräfte durch Rechtsver-
ordnung. 

(2)  Der Beamte ist verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hin-
aus Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies erfordern und sich die Mehrar-
beit auf Ausnahmefälle beschränkt. Wird er durch eine dienstlich angeordnete oder genehmigte 
Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, 
ist ihm innerhalb eines Jahres für die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrar-
beit entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. Ist die Dienstbefreiung aus zwingenden dienstli-
chen Gründen nicht möglich, so können an ihrer Stelle Beamte in Besoldungsgruppen mit aufstei-
genden Gehältern für einen Zeitraum bis zu 480 Stunden im Jahr eine Vergütung erhalten. 

(3)  Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung kann das für das Schulwesen zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit dem für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung eine ungleichmäßige Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit der beamteten 
Lehrkräfte in der Weise festlegen, dass für die Dauer von einem Jahr bis höchstens zehn Jahren 
die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung um eine Wochenstunde erhöht und ab einem in der 
Rechtsverordnung festzulegenden Zeitpunkt durch Senkung der wöchentlichen Unterrichtsver-
pflichtung um eine Wochenstunde ausgeglichen wird. Soweit dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen, kann auf Antrag der beamteten Lehrkraft ein Zeitausgleich auch in einem größeren Stun-
denumfang zugelassen werden. Ist ein Zeitausgleich aus in der Person der beamteten Lehrkraft 
liegenden Gründen nicht oder nicht vollständig möglich, ist eine Ausgleichszahlung nach Maßga-
be der besoldungsrechtlichen Vorschriften zu gewähren. 

 



§ 80a 
Teilzeitbeschäftigung auf Antrag 

(1)  Beamten mit Dienstbezügen kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der regelmäßi-
gen Arbeitszeit und bis zur jeweils beantragten Dauer bewilligt werden, soweit dienstliche Belan-
ge nicht entgegenstehen. 

(2)  Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsprochen werden, wenn der Beamte sich verpflichtet, wäh-
rend des Bewilligungszeitraumes weitere berufliche Verpflichtungen nur in dem Umfang einzuge-
hen, in dem nach den §§ 72 bis 75 den vollzeitbeschäftigten Beamten die Ausübung von Nebentä-
tigkeiten gestattet ist. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, soweit dies mit dem Beamtenverhält-
nis vereinbar ist. § 73 Abs. 3 Satz 2 gilt mit der Maßgabe, dass von der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit ohne Rücksicht auf die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung auszugehen ist. 
Wird die Verpflichtung nach Satz 1 schuldhaft verletzt, soll die Bewilligung widerrufen werden. 

(3)  Soweit zwingende dienstliche Belange dies erfordern, kann die Dauer der Teilzeitbeschäftigung 
nachträglich beschränkt oder der Umfang der zu leistenden Arbeitszeit erhöht werden. Kann dem 
Beamten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet werden, soll eine 
Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder der Übergang zur Vollzeitbeschäftigung 
zugelassen werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(4)  Auf Antrag des Beamten und soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen, kann eine Teilzeit-
beschäftigung nach Absatz 1 auch in der Weise bewilligt werden, dass der Beamte am Ende eines 
mindestens zwei Jahre und höchstens sieben Jahre umfassenden Zeitraumes der Teilzeitbeschäfti-
gung für ein Jahr vom Dienst freigestellt wird, wenn er bis zum Beginn der Freistellung die Ar-
beitszeit für den Gesamtzeitraum der Teilzeitbeschäftigung erbracht hat. Dem Antrag darf nur 
stattgegeben werden, wenn der Zeitraum der Freistellung vom Dienst spätestens zwei Jahre vor 
dem Erreichen der für den Beamten für eine Versetzung in den Ruhestand geltenden Altersgrenze, 
für beamtete Lehrkräfte mit Ablauf des Schuljahres, in dem sie das 63. Lebensjahr vollenden, en-
det. 

(5)  Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 4 trifft die oberste Dienstbehörde; sie kann ihre Be-
fugnis auf andere Behörden übertragen. 

§ 80b 
(aufgehoben) 

 
§ 80c 

Allgemeine Bestimmung zur Teilzeitbeschäftigung 

In jeder Dienststelle ist unter Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung und der perso-
nalwirtschaftlichen und organisatorischen Möglichkeiten ein ausreichendes Angebot an Teilzeitarbeits-
plätzen zur Verfügung zu stellen; eine Mehrbelastung der Beschäftigten in der Dienststelle darf sich 
hieraus nicht ergeben. 

§ 80d 
Beurlaubung bei Bewerberüberhang 



         

(1)  Beamten mit Dienstbezügen kann in Bereichen, in denen wegen der Arbeitsmarktsituation ein au-
ßergewöhnlicher Bewerberüberhang besteht und deshalb ein dringendes öffentliches Interesse 
daran gegeben ist, verstärkt Bewerber im öffentlichen Dienst zu beschäftigen, 

1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren, 
2. nach Vollendung des 50. Lebensjahres auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des 

Ruhestandes erstrecken muss, Urlaub ohne Dienstbezüge 

bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(2)  Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsprochen werden, wenn der Beamte erklärt, während der 
Dauer des Bewilligungszeitraumes auf die Ausübung entgeltlicher Nebentätigkeiten zu verzichten 
und entgeltliche Nebentätigkeiten nach § 74 Abs. 1 nur in dem Umfang auszuüben, wie er sie bei 
Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung dienstlicher Pflichten ausüben könnte. Wird diese Ver-
pflichtung schuldhaft verletzt, soll die Bewilligung widerrufen werden. Die zuständige Dienstbe-
hörde darf trotz der Erklärung des Beamten nach Satz 1 Nebentätigkeiten genehmigen, soweit sie 
dem Zweck der Bewilligung des Urlaubs nicht zuwiderlaufen. Sie kann eine Rückkehr aus dem 
Urlaub zulassen, wenn dem Beamten die Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemutet werden kann 
und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(3)  Urlaub nach Absatz 1 darf auch in Verbindung mit Urlaub nach § 87a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 sowie 
Teilzeitbeschäftigung nach § 87a Abs. 3 die Dauer von zwölf Jahren, in den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 2 die Dauer von 15 Jahren, nicht überschreiten. Bei Beamten im Schul- und Hochschuldienst 
kann der Bewilligungszeitraum bis zum Ende des laufenden Schulhalbjahres oder Semesters aus-
gedehnt werden. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 findet Satz 1 keine Anwendung, wenn es dem 
Beamten nicht mehr zuzumuten ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zurückzukehren. 

(4)  Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 3 trifft die oberste Dienstbehörde; sie kann ihre Be-
fugnis auf andere Behörden übertragen. 

§ 80 e 
Altersteilzeit bis zur gesetzlichen Altersgrenze 

(1)  Beamten mit Dienstbezügen kann im Rahmen der für Altersteilzeit zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze 
(§ 54) erstrecken muss, Teilzeitbeschäftigung als Altersteilzeit mit der Hälfte der bisherigen Ar-
beitszeit, höchstens der Hälfte der in den letzten zwei Jahren vor Beginn der Altersteilzeit durch-
schnittlich zu leistenden Arbeitszeit, bewilligt werden, wenn 

1. sie das 55. Lebensjahr vollendet haben, 
2. sie in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit drei Jahre mindestens teilzeitbe-

schäftigt waren, 
3. die Altersteilzeit vor dem 1. Januar 2012 beginnt und 
4. dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

Abweichend von Satz 1 kann sich bei schwerbehinderten Beamten im Sinne des § 2 Abs. 2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch der Antrag auch auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestandes 
nach Vollendung des 63. Lebensjahres erstrecken. Altersteilzeit kann auch in der Weise bewilligt 
werden, dass der Beamte die für den Gesamtzeitraum der Altersteilzeit zu erbringende Arbeitszeit 



vollständig vorab erbringt und anschließend bis zum Beginn des Ruhestandes vom Dienst freige-
stellt wird (Blockmodell). 

(2)  Altersteilzeit mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit kann nur bewilligt werden, 
wenn die Zeiten der Freistellung von der Arbeit in der Weise zusammengefasst werden, dass der 
Beamte zuvor mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, aufgrund des § 87 a Abs. 3 
oder des § 19 a Abs. 3 der Urlaubsverordnung mindestens im Umfang der bisherigen Teilzeitbe-
schäftigung, Dienst leistet; dabei bleiben geringfügige Unterschreitungen des notwendigen Um-
fangs der Arbeitszeit außer Betracht. 

(3)  Änderungen der regelmäßigen Wochenarbeitszeit nach den auf § 80 Abs. 1 beruhenden Arbeits-
zeitverordnungen gelten für die zu leistende Arbeitszeit entsprechend. 

(4)  Für beamtete Lehrkräfte muss der Zeitraum, für den Altersteilzeit bewilligt wird, bei Teilzeitbe-
schäftigung nach Absatz 1 Satz 1 mindestens ein Schuljahr, bei Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 
1 Satz 3 mindestens zwei Schuljahre umfassen. Für beamtete Lehrkräfte kann aus dienstlichen 
Gründen die Altersteilzeit auch in der Weise bewilligt werden, dass im Blockmodell vor Beginn 
der Freistellungsphase eine höchstens ein Schuljahr dauernde Teilzeitbeschäftigung in einem vor-
gegebenen Umfang abzuleisten ist. 

(5)  § 80 a Abs. 2 gilt entsprechend. 

(6)  Die Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 und 3 sowie Absatz 4 Satz 2 trifft die oberste Dienstbe-
hörde; sie kann ihre Befugnis auf andere Behörden übertragen. 

(7)  Die Landesregierung sowie der Präsident des Landtags und der Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
können Verwaltungsbereiche von der Altersteilzeitregelung ausnehmen. Bei kommunalen Ge-
bietskörperschaften trifft die Entscheidung die Vertretungskörperschaft und bei sonstigen Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts das in der Satzung vorgesehene Be-
schlussorgan. 

(8)  Die Wirkungen der Bestimmungen der Absätze 1 bis 7 sind unter Berücksichtigung der mit ihnen 
verfolgten Regelungsziele vor Ablauf des 31. März 2011 zu prüfen. 

§ 80 f 
Altersteilzeit über die gesetzliche Altersgrenze hi naus 

(1)  Beamten mit Dienstbezügen kann im Rahmen der für Altersteilzeit zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Ablauf von drei Jahren nach Erreichen 
der gesetzlichen Altersgrenze (§ 54) erstrecken muss, Teilzeitbeschäftigung als Altersteilzeit mit 
der Hälfte der bisherigen Arbeitszeit, höchstens der Hälfte der in den letzten zwei Jahren vor Be-
ginn der Altersteilzeit durchschnittlich zu leistenden Arbeitszeit, bewilligt werden, wenn 

1. sie das 55. Lebensjahr vollendet haben, 
2. sie in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit drei Jahre mindestens teilzeitbe-

schäftigt waren, 
3. die Altersteilzeit vor dem 1. Januar 2012 beginnt und 
4. dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 



         

Altersteilzeit kann auch in der Weise bewilligt werden, dass der Beamte die für den Gesamtzeit-
raum der Altersteilzeit zu erbringende Arbeitszeit vollständig vorab erbringt und anschließend bis 
zum Beginn des Ruhestandes vom Dienst freigestellt wird (Blockmodell). Mit der Bewilligung 
nach Satz 1 oder Satz 2 wird der Eintritt in den Ruhestand um drei Jahre hinausgeschoben. 

(2)  Altersteilzeit mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit kann nur bewilligt werden, 
wenn die Zeiten der Freistellung von der Arbeit in der Weise zusammengefasst werden, dass der 
Beamte zuvor mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, aufgrund des § 87 a Abs. 3 
oder des § 19 a Abs. 3 der Urlaubsverordnung mindestens im Umfang der bisherigen Teilzeitbe-
schäftigung, Dienst leistet; dabei bleiben geringfügige Unterschreitungen des notwendigen Um-
fangs der Arbeitszeit außer Betracht. 

(3)  Änderungen der regelmäßigen Wochenarbeitszeit nach den auf § 80 Abs. 1 beruhenden Arbeits-
zeitverordnungen gelten für die zu leistende Arbeitszeit entsprechend. 

(4)  Für beamtete Lehrkräfte muss der Zeitraum, für den Altersteilzeit bewilligt wird, bei Teilzeitbe-
schäftigung nach Absatz 1 Satz 1 mindestens ein Schuljahr, bei Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 
1 Satz 2 mindestens zwei Schuljahre umfassen. Für beamtete Lehrkräfte kann aus dienstlichen 
Gründen die Altersteilzeit auch in der Weise bewilligt werden, dass im Blockmodell vor Beginn 
der Freistellungsphase eine höchstens ein Schuljahr dauernde Teilzeitbeschäftigung in dem vorge-
gebenen Umfang abzuleisten ist. 

(5)  § 80 a Abs. 2 gilt entsprechend. 

(6)  Die Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 Satz 2 trifft die oberste Dienstbe-
hörde; sie kann ihre Befugnis auf andere Behörden übertragen. 

(7)  Die Landesregierung sowie der Präsident des Landtags und der Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
können Verwaltungsbereiche von der Altersteilzeitregelung ausnehmen. Bei kommunalen Ge-
bietskörperschaften trifft die Entscheidung die Vertretungskörperschaft und bei sonstigen Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts das in der Satzung vorgesehene Be-
schlussorgan. 

(8)  Die Wirkungen der Bestimmungen der Absätze 1 bis 7 sind unter Berücksichtigung der mit ihnen 
verfolgten Regelungsziele vor Ablauf des 31. März 2011 zu prüfen. 

§ 81 
Fernbleiben vom Dienste 

(1)  Der Beamte darf dem Dienst nicht ohne Genehmigung seines Dienstvorgesetzten fernbleiben. 
Bleibt er wegen einer Erkrankung dem Dienst fern, so hat er diese unter Angabe ihrer voraussicht-
lichen Dauer spätestens am folgenden Arbeitstag anzuzeigen. Bei einer Dienstunfähigkeit von 
mehr als drei Arbeitstagen oder auf Verlangen des Dienstvorgesetzten hat er eine ärztliche Be-
scheinigung vorzulegen. Der Beamte ist verpflichtet, sich auf Weisung des Dienstvorgesetzten 
amtsärztlich untersuchen zu lassen; die Kosten dieser Untersuchung trägt der Dienstherr. Der 
Amtsarzt teilt dem Dienstherrn die für die Feststellung der Dienstunfähigkeit erforderlichen Un-
tersuchungsergebnisse mit. 



(2)  Der Verlust der Bezüge wegen unentschuldigten Fernbleibens vom Dienst nach § 9 des Bundesbe-
soldungsgesetzes wird vom Dienstvorgesetzten festgestellt und dem Beamten mitgeteilt. Eine dis-
ziplinarrechtliche Verfolgung wird dadurch nicht ausgeschlossen. 

§ 82 
Wohnung 

(1)  Der Beamte hat seine Wohnung so zu nehmen, dass er in der ordnungsmäßigen Wahrnehmung 
seiner Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt wird. 

(2)  Der Dienstvorgesetzte kann den Beamten, wenn die dienstlichen Verhältnisse es erfordern, anwei-
sen, seine Wohnung innerhalb bestimmter Entfernung von seiner Dienststelle zu nehmen oder eine 
Dienstwohnung zu beziehen. 

§ 83 
Aufenthalt in der Nähe des Dienstortes 

Wenn besondere dienstliche Verhältnisse es dringend erfordern, kann der Beamte angewiesen werden, 
sich während der dienstfreien Zeit in der Nähe seines Dienstortes aufzuhalten. 

§ 84 
Dienstkleidung 

Vorschriften über die Dienstkleidung erlässt das jeweils zuständige Ministerium für seinen Geschäftsbe-
reich, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

2. Folgen der Nichterfüllung von Pflichten 

§ 85 
Dienstvergehen 

(1)  Der Beamte begeht ein Dienstvergehen, wenn er schuldhaft die ihm obliegenden Pflichten ver-
letzt. Ein Verhalten des Beamten außerhalb des Dienstes ist ein Dienstvergehen, wenn es nach den 
Umständen des Einzelfalles in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für 
sein Amt oder das Ansehen des Beamtentums bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen. 

(2)  Bei einem Ruhestandsbeamten oder früheren Beamten mit Versorgungsbezügen gilt es als Dienst-
vergehen, wenn er 

1. sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes betä-
tigt, 

2. an Bestrebungen teilnimmt, die darauf abzielen, den Bestand oder die Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland zu beeinträchtigen, 

3. gegen § 70 (Verletzung der Amtsverschwiegenheit), gegen § 77 (Anzeigepflicht und Verbot 
einer Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit) oder gegen § 78 (Verbot der Annahme von Be-
lohnungen oder Geschenken) verstößt oder 

4. entgegen § 53 Abs. 1 oder § 61 Abs. 1 einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis 
schuldhaft nicht nachkommt. 



         

(3)  Das Nähere über die Verfolgung von Dienstvergehen regelt das Disziplinarrecht. 

§ 86*  
Haftung 

(1)  Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat er dem 
Dienstherrn, dessen Aufgaben er wahrgenommen hat, den daraus entstehenden Schaden zu erset-
zen. Haben mehrere Beamte gemeinsam den Schaden verursacht, so haften sie als Gesamtschuld-
ner. 

(2)  Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienstherr 
von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf 
diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung an. Hat der Dienstherr einem Drit-
ten Schadenersatz geleistet, so tritt an die Stelle des Zeitpunktes, in dem der Dienstherr von dem 
Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in dem der Ersatzanspruch des Dritten diesem gegenüber 
vom Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festgestellt wird. 

(3)  Leistet der Beamte dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Drit-
ten, so geht der Ersatzanspruch auf den Beamten über. 

3. Rechte 

§ 87 
Fürsorge- und Treuepflicht des Dienstherrn 

Der Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl des Beamten und sei-
ner Familie, auch für die Zeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Er schützt ihn bei 
seiner amtlichen Tätigkeit und in seiner Stellung als Beamter. Der Dienstherr sorgt für die Fortbildung 
des Beamten. 

§ 87a 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiäre n Gründen 

 

(1)  Einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf Antrag 

1. Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, 
2. Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von zwölf Jahren zu gewähren, 

wenn er 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 

tatsächlich betreut oder pflegt. Einem Antrag auf Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich auch bei 
Stellen mit Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben stattzugeben. Soweit die Voraussetzungen nach 
Satz 1 erfüllt sind, darf ein Antrag nur abgelehnt werden, wenn zwingende dienstliche Belange der 
Teilzeitbeschäftigung oder der Beurlaubung entgegenstehen; die Ablehnung ist zu begründen. Bei 



Beamten im Schul- und Hochschuldienst kann der Bewilligungszeitraum bis zum Ende des lau-
fenden Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt werden; dies gilt entsprechend auch beim 
Wegfall der tatbestandlichen Voraussetzungen des Satzes 1. § 80a Abs. 3 Satz 2 und § 80d Abs. 2 
Satz 4 gelten entsprechend. 

(2)  Die Dauer des Urlaubs im Sinne des Absatzes 1 darf auch in Verbindung mit Urlaub nach § 80d 
Abs. 1 sowie Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 3 zwölf Jahre nicht überschreiten. Der Antrag auf 
Verlängerung einer Beurlaubung ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten Beur-
laubung zu stellen. 

(3)  Auf Antrag des Beamten kann auch eine Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 vor-
liegen und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die Dauer der Teilzeitbeschäftigung darf 
auch in Verbindung mit Urlaub nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 sowie Urlaub nach § 80d Abs. 1 zwölf 
Jahre nicht überschreiten. Eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung ist nur mit Zu-
stimmung der zuständigen Dienstbehörde zulässig. 

(4)  § 80c gilt entsprechend. 

(5)  Während einer Freistellung vom Dienst nach Absatz 1 oder Absatz 3 dürfen nur solche Nebentä-
tigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwiderlaufen. 

(6)  Während der Zeit der Beurlaubung ohne Dienstbezüge nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung 
mit Absatz 2 Satz 1 besteht ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechen-
der Anwendung der Beihilferegelungen für Beamte mit Dienstbezügen. Dies gilt nicht, wenn der 
Beamte berücksichtigungsfähiger Angehöriger eines Beihilfeberechtigten wird oder Anspruch auf 
Familienhilfe nach § 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch hat. 

(7)  Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 3 und 5 trifft die oberste Dienstbehörde; sie kann ih-
re Befugnis auf andere Behörden übertragen. 

§ 87b 
Arbeitsschutz 

(1)  Die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Beamten bei der Arbeit richten sich nach dem Ar-
beitsschutzgesetz vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) in der jeweils geltenden Fassung. Die 
aufgrund der §§ 18 und 19 des Arbeitsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen der Bundes-
regierung gelten für die Beamten entsprechend, soweit nicht die Landesregierung durch Rechts-
verordnung Abweichendes regelt. 

(2)  Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung für bestimmte Tätigkeiten, insbesondere bei 
der Polizei und den Zivil- und Katastrophenschutzdiensten, regeln, dass Bestimmungen des Ar-
beitsschutzgesetzes und der aufgrund der §§ 18 und 19 des Arbeitsschutzgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen für die Beamten ganz oder zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit öffentli-
che Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung. In der Rechtsverordnung ist gleichzeitig festzulegen, wie die Sicherheit 
und der Gesundheitsschutz der Beamten bei der Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele des Ar-
beitsschutzgesetzes auf andere Weise gewährleistet werden. 

 



         

§ 88 
Erweiterte Fürsorgepflicht 

Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung die der Eigenart des öffentlichen Dienstes entspre-
chende Anwendung 

1. der Vorschriften des Mutterschutzgesetzes, 
2. der Vorschriften des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit, 
3. der Vorschriften des Neunten Buches Sozialgesetzbuch auf schwerbehinderte Beamte und 

Bewerber sowie 
4. der Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes auf Beamte unter 18 Jahren unter Beach-

tung der Grundsätze des § 55 a des Beamtenrechtsrahmengesetzes . 

Für die Dauer der Elternzeit werden Beihilfen gewährt. 

§ 89 
Jubiläumszuwendung 

Den Beamten kann bei Dienstjubiläen eine Jubiläumszuwendung gewährt werden. Das Nähere regelt 
die Landesregierung durch Rechtsverordnung. 

§ 90 
Beihilfen 

(1)  Die Gewährung von Beihilfen zu den Aufwendungen 

1. in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, 
2. für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung eines angenommenen Kindes, 
3. in Fällen des nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs und bei nicht rechtswidriger 

Sterilisation und 
4. für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Früherkennung von Krankheiten 

richtet sich nach Grundsätzen, die das für das finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständige Minis-
terium im Einvernehmen mit dem für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministe-
rium durch Rechtsverordnung erlässt. In der Rechtsverordnung können auch Bestimmungen über 
die Gewährung von Beihilfen für Wahlleistungen gegen Zahlung eines monatlichen Betrages, das 
Verwaltungsverfahren und die für die Gewährung von Beihilfen zuständigen Behörden getroffen 
werden. 

(2)  Dienstherren nach § 2 Nr. 2 und 3 können 

1. die Befugnis zur Festsetzung der Beihilfen, 
2. die Entscheidung über die Widersprüche gegen die nach Nummer 1 erlassenen Verwaltungs-

akte sowie 
3. die Vertretung in allen Rechtsstreitigkeiten, die sich aus den Aufgaben nach den Nummern 1 

und 2 ergeben, durch Vereinbarung auf die Oberfinanzdirektion Koblenz - Zentrale Besol-
dungs- und Versorgungsstelle - übertragen. 

 



§ 90 a 
Beleihung 

(1)  Dienstherren nach § 2 Nr. 2 und 3 können einem privaten Unternehmen die Befugnis zur Festset-
zung der Beihilfen nach der gemäß § 90 Abs. 1 Satz 1 erlassenen Rechtsverordnung verleihen. 
Das beliehene Unternehmen tritt insoweit unbeschadet des Weisungsrechts des Dienstherrn an 
dessen Stelle. Die §§ 217 und 218 Abs. 1 bis 3 Nr. 2 Satz 1 bleiben unberührt; § 218 Abs. 3 Nr. 2 
Satz 2 findet keine Anwendung. Klagen sind gegen das beliehene Unternehmen zu richten. Das 
beliehene Unternehmen untersteht der Rechtsaufsicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, 
der die Beleihung durch den Dienstherrn anzuzeigen ist; für die Ausübung der Aufsicht gilt    
§ 102 a Abs. 1 Satz 3 entsprechend. Die Beihilfeberechtigten sind auf die Beleihung hinzuweisen. 

(2)  Das zu beleihende Unternehmen ist unter besonderer Berücksichtigung der fachlichen Eignung 
und der Tauglichkeit der von ihm getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes sorgfältig auszuwählen. 

§ 91 
Amtsbezeichnung 

(1)  Der Ministerpräsident setzt die Amtsbezeichnung der Beamten fest, soweit gesetzlich nichts ande-
res vorgeschrieben ist. 

(2)  Eine Amtsbezeichnung, die herkömmlich für ein Amt verwendet wird, das eine bestimmte Befä-
higung voraussetzt und einen bestimmten Aufgabenkreis umfasst, darf nur einem Beamten verlie-
hen werden, der ein solches Amt bekleidet. 

(3)  Der Beamte führt im Dienste die Amtsbezeichnung des ihm übertragenen Amtes; er darf sie auch 
außerhalb des Dienstes führen. Nach dem Übertritt in ein anderes Amt darf der Beamte die bishe-
rige Amtsbezeichnung nicht mehr führen; in den Fällen der Versetzung in ein Amt mit geringerem 
Endgrundgehalt (§ 33 Abs. 2 Satz 2) gilt Absatz 4 Satz 2 und 3 entsprechend. 

(4)  Ruhestandsbeamte dürfen die ihnen bei der Versetzung in den Ruhestand zustehende Amtsbe-
zeichnung mit dem Zusatz "außer Dienst (a.D.)" und die im Zusammenhang mit dem Amte verlie-
henen Titel weiter führen. Wird ihnen ein neues Amt übertragen, so erhalten sie die Amtsbezeich-
nung des neuen Amtes; gehört dieses Amt nicht einer Besoldungsgruppe mit mindestens demsel-
ben Endgrundgehalt an wie das bisherige Amt, so dürfen sie neben der neuen Amtsbezeichnung 
die des früheren Amtes mit dem Zusatz "außer Dienst (a.D.)" führen. Ändert sich die Bezeichnung 
des früheren Amtes, so darf die geänderte Amtsbezeichnung geführt werden. 

(5)  Einem entlassenen Beamten kann die oberste Dienstbehörde die Erlaubnis erteilen, die Amtsbe-
zeichnung mit dem Zusatz "außer Dienst (a.D.)" sowie die im Zusammenhang mit dem Amte ver-
liehenen Titel zu führen. Die Erlaubnis kann zurückgenommen werden, wenn der frühere Beamte 
sich ihrer als nicht würdig erweist; der Beamte ist vor der Rücknahme zu hören. Die Befugnis zur 
Erteilung und zur Rücknahme der Erlaubnis kann auf andere Behörden übertragen werden. 

 
§ 92 

Besoldung 



         

Die Besoldung der Beamten richtet sich nach dem Bundesbesoldungsgesetz und dem Landesbesol-
dungsgesetz . 

§ 93 
(aufgehoben) 

 
§ 94 

Versorgung 

Die Versorgung richtet sich nach dem Beamtenversorgungsgesetz und § 229 dieses Gesetzes. 

§ 95 
Gemeinsame Vorschriften für Dienst- und Versorgungs bezüge 

(1)  Die Dienst- und Versorgungsbezüge sowie die Einreihung der Beamten in die Gruppen der Besol-
dungsordnungen können nur durch Gesetz geändert werden. 

(2)  Werden Beamte oder Versorgungsberechtigte durch eine gesetzliche Änderung ihrer Bezüge oder 
ihrer Einreihung in die Gruppen der Besoldungsordnungen mit rückwirkender Kraft schlechter ge-
stellt, so sind die Unterschiedsbeträge nicht zu erstatten. 

§ 96 
Unwirksame Vereinbarungen, Rückforderung zu viel ge zahlter 

Dienst- und Versorgungsbezüge 

(1)  Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die dem Beamten eine höhere als nach dem Be-
soldungsrecht zulässige Besoldung oder eine über dieses Gesetz hinausgehende Versorgung ver-
schaffen sollen, sind unwirksam. Das Gleiche gilt für Versicherungsverträge, die zu diesem Zwe-
cke abgeschlossen werden. 

(2)  Die Rückforderung zu viel gezahlter Dienst- oder Versorgungsbezüge regelt sich nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereiche-
rung. Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der 
Mangel so offensichtlich war, dass der Empfänger ihn hätte erkennen müssen. Von der Rückfor-
derung kann aus Billigkeitsgründen mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde ganz oder teil-
weise abgesehen werden. 

§ 97 
Abtretung, Verpfändung, Aufrechnung, Zurückbehaltun g 

von Dienstbezügen 

(1)  Der Beamte kann, wenn gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist, Dienstbezüge nur insoweit 
verpfänden oder abtreten, als sie der Pfändung unterliegen. 

(2)  Der Dienstherr kann ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht gegenüber Ansprüchen auf 
Dienstbezüge nur insoweit geltend machen, als sie pfändbar sind. Diese Einschränkung gilt nicht, 
soweit gegen den Empfänger ein Anspruch auf Schadenersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter 
Handlung besteht. 



§ 97a 
Verzinsung, Abtretung, Verpfändung, Aufrechnung, Zu rückbehaltung 

und Rückforderung von sonstigen Leistungen 

Für die Verzinsung, Abtretung, Verpfändung, Aufrechnung, Zurückbehaltung und Rückforderung von 
aus dem Beamtenverhältnis gewährten Leistungen, die weder Besoldung noch Versorgung sind, gelten 
§ 3 Abs. 6 und die §§ 11 und 12 des Bundesbesoldungsgesetzes entsprechend. 

§ 98 
Übergang von Schadenersatzansprüchen auf den Dienst herrn 

Wird ein Beamter oder Versorgungsberechtigter oder einer ihrer Angehörigen körperlich verletzt oder 
getötet, so geht ein gesetzlicher Schadenersatzanspruch, der diesen Personen infolge der Körperverlet-
zung oder der Tötung gegen einen Dritten zusteht, insoweit auf den Dienstherrn über, als dieser wäh-
rend einer auf der Körperverletzung beruhenden Aufhebung der Dienstfähigkeit oder infolge der Kör-
perverletzung oder der Tötung zur Gewährung von Leistungen verpflichtet ist. Ist eine Versorgungskas-
se zur Gewährung der Leistung verpflichtet, so geht der Anspruch auf sie über. Der Übergang des An-
spruchs kann nicht zum Nachteil des Verletzten oder Hinterbliebenen geltend gemacht werden. 

§ 99*  
Ersatz von Sachschaden 

(1)  Sind bei Ausübung des Dienstes durch ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich 
und zeitlich bestimmbares Ereignis, das keinen Körperschaden verursacht hat, einem Beamten 
Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die bei Wahrnehmung des Dienstes üblicherweise 
getragen oder mitgeführt werden, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so 
kann die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde dem Beamten dafür Ersatz 
leisten. Der Weg von und nach der Dienststelle gehört nicht zum Dienst im Sinne des Satzes 1. 

(2)  Ersatz nach Absatz 1 kann auch geleistet werden, wenn ein während einer Dienstreise oder eines 
Dienstganges abgestelltes, nach vorheriger Genehmigung benutztes privateigenes Kraftfahrzeug 
durch ein auf äußere Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares Er-
eignis beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen ist und sich der Grund zum Ver-
lassen des Kraftfahrzeuges aus der Ausübung des Dienstes ergeben hat. 

(3)  Der Sachschadenersatz wird nicht gewährt, wenn der Beamte den Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt hat. 

(4)  § 99a Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 99a 
Ersatz von Schäden bei Gewaltakten 

Werden durch einen Gewaltakt, der sich gegen staatliche Amtsträger, Einrichtungen oder Maßnahmen 
richtet, Sachen eines Beamten, seiner Familienangehörigen oder der mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Personen beschädigt oder zerstört oder kommen sie abhanden, ist hierfür Ersatz zu leis-
ten, wenn der Beamte von dem Gewaltakt in pflichtgemäßer Ausübung des Dienstes oder im Zusam-
menhang mit seiner dienstlichen Stellung betroffen ist. Soweit der Dienstherr des Beamten Ersatz ge-
leistet hat, gehen Ansprüche gegen Dritte auf ihn über. Der Übergang der Ansprüche kann nicht zum 
Nachteil der Geschädigten geltend gemacht werden. 



         

§ 100 
Reise- und Umzugskosten 

Reise- und Umzugskostenvergütungen der Beamten werden durch Gesetz geregelt. 

§ 101 
Urlaub 

(1)  Dem Beamten steht alljährlich ein Erholungsurlaub unter Fortgewährung der Dienstbezüge zu. 
Die Erteilung und Dauer des Erholungsurlaubs regelt die Landesregierung durch Rechtsverord-
nung. 

(2)  Die Landesregierung trifft ferner Bestimmungen über Bewilligung von Urlaub aus anderen Anläs-
sen und regelt, ob und inwieweit die Dienstbezüge während eines solchen Urlaubs zu belassen 
sind. 

§ 101a 
Wahl eines Beamten in eine gesetzgebende Körperscha ft 

(1)  Für einen Beamten, der nach dem 1. Juni 1978 in die gesetzgebende Körperschaft eines anderen 
Landes gewählt worden ist und dessen Amt kraft Gesetzes mit dem Mandat unvereinbar ist, gelten 
§ 15 Abs. 3, §§ 30 bis 33, § 34 Abs. 1 und 2 sowie § 37 Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes Rhein-
land-Pfalz (AbgGRhPf) entsprechend. 

(2)  Einem Beamten, der nach dem 1. Juni 1978 in die gesetzgebende Körperschaft eines anderen Lan-
des gewählt worden ist und dessen Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis nicht nach Ab-
satz 1 ruhen, ist zur Ausübung des Mandats auf Antrag 

1. die Arbeitszeit bis auf 30 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit zu ermäßigen oder 
2. Urlaub ohne Dienstbezüge zu gewähren. 

Der Antrag soll jeweils für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten gestellt werden. § 15 
Abs. 3 AbgGRhPf ist sinngemäß anzuwenden. Auf einen Beamten, dem nach Satz 1 Nr. 2 Urlaub 
ohne Dienstbezüge gewährt wird, ist § 32 Abs. 1, 3 und 4 AbgGRhPf sinngemäß anzuwenden. 

§ 102 
Personalakten 

(1)  Über jeden Beamten ist eine Personalakte zu führen; sie ist vertraulich zu behandeln und vor un-
befugter Einsicht zu schützen. Zur Personalakte gehören alle Unterlagen einschließlich der in Da-
teien gespeicherten, die den Beamten betreffen, soweit sie mit seinem Dienstverhältnis in einem 
unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen (Personalaktendaten); andere Unterlagen dürfen in 
die Personalakte nicht aufgenommen werden. Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Per-
sonalverwaltung oder Personalwirtschaft verwendet werden, es sei denn, der Beamte willigt in die 
anderweitige Verwendung ein, eine gesetzliche Vorschrift sieht die Übermittlung zu anderen 
Zwecken vor oder die Voraussetzungen des § 102d Abs. 2 Satz 1 sind gegeben. Nicht Bestandteil 
der Personalakte sind Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Dienstverhältnis sach-
lich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prüfungs-, Sicherheits- und Kindergeldakten. 
Kindergeldakten können mit Besoldungs- und Versorgungsakten verbunden geführt werden, wenn 



diese von der übrigen Personalakte getrennt sind und von einer von der Personalverwaltung ge-
trennten Organisationseinheit bearbeitet werden; § 35 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch und die 
§§ 67 bis 78 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch bleiben unberührt. 

(2)  Die Personalakte kann nach sachlichen Gesichtspunkten in Grundakte und Teilakten gegliedert 
werden. Teilakten können bei der für den betreffenden Aufgabenbereich zuständigen Behörde ge-
führt werden. Nebenakten dürfen nur Unterlagen enthalten, die sich auch in der Grundakte oder in 
Teilakten befinden; sie dürfen nur geführt werden, wenn die personalverwaltende Behörde nicht 
zugleich Beschäftigungsbehörde ist oder wenn mehrere personalverwaltende Behörden für den 
Beamten zuständig sind; sie dürfen nur solche Unterlagen enthalten, deren Kenntnis zur rechtmä-
ßigen Aufgabenerledigung der betreffenden Behörde erforderlich ist. In die Grundakte ist ein voll-
ständiges Verzeichnis aller Teil- und Nebenakten aufzunehmen. 

(3)  Zugang zur Personalakte dürfen nur Beschäftigte haben, die im Rahmen der Personalverwaltung 
mit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten beauftragt sind, und nur soweit dies zu Zwe-
cken der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft erforderlich ist; dies gilt auch für den 
Zugang im automatisierten Abrufverfahren. 

(4)  Der Dienstherr darf personenbezogene Daten über Bewerber, Beamte und ehemalige Beamte nur 
erheben, soweit dies zur Begründung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienst-
verhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, personeller und sozialer Maßnahmen, ins-
besondere auch zu Zwecken der Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist oder 
eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Fragebogen, mit denen solche personenbezogenen Daten erho-
ben werden, bedürfen vom 1. Januar 1994 an der Genehmigung durch die zuständige oberste 
Dienstbehörde. 

§ 102a 
Beihilfeakten 

(1)  Unterlagen über Beihilfen sind stets als Teilakte zu führen. Diese ist von der übrigen Personalakte 
getrennt aufzubewahren. Sie soll in einer von der übrigen Personalverwaltung getrennten Organi-
sationseinheit bearbeitet werden; Zugang sollen nur Beschäftigte dieser Organisationseinheit ha-
ben. Die Beihilfeakte darf für andere als für Beihilfezwecke nur verwendet oder weitergegeben 
werden, wenn der Beihilfeberechtigte und der bei der Beihilfegewährung berücksichtigte Angehö-
rige im Einzelfall einwilligen, die Einleitung oder Durchführung eines im Zusammenhang mit ei-
nem Beihilfeantrag stehenden behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens dies erfordert oder so-
weit es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl, einer sonst unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte ei-
ner anderen Person erforderlich ist. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Unterlagen über 
Heilfürsorge und Heilverfahren. 

(2)  Hat der Dienstherr zur Rückdeckung seiner sich aus § 90 Abs. 1 Satz 1 ergebenden Verpflichtun-
gen eine Versicherung abgeschlossen, dürfen personenbezogene Beihilfedaten an das Versiche-
rungsunternehmen nur übermittelt werden, soweit dies für die Abwicklung des Versicherungsver-
hältnisses erforderlich ist. § 4 Abs. 1 Satz 3 des Landesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

(3)  In den Fällen des § 90 Abs. 2 und des § 90 a Abs. 1 dieses Gesetzes sowie des § 63 Abs. 2 Satz 3 
der Gemeindeordnung ist Absatz 1 Satz 3 sinngemäß anzuwenden. Die Entscheidungen nach Ab-
satz 1 Satz 4 trifft, soweit die Verwendung oder Weitergabe der Beihilfeakte zur Abwehr erhebli-
cher Nachteile für das Gemeinwohl, einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person erfor-



         

derlich ist und die Einwilligungen des Beihilfeberechtigten sowie der betroffenen Angehörigen 
nicht vorliegen, der Dienstherr. 

§ 102b 
Anhörung 

Der Beamte ist zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für ihn ungünstig sind oder ihm 
nachteilig werden können, vor deren Aufnahme in die Personalakte zu hören, soweit die Anhörung 
nicht nach anderen Rechtsvorschriften erfolgt. Die Äußerung des Beamten ist zur Personalakte zu neh-
men. 

§ 102c 
Akteneinsicht 

(1)  Der Beamte hat, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in seine 
vollständige Personalakte. 

(2)  Einem Bevollmächtigten des Beamten ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft ge-
macht wird, und deren Bevollmächtigte. Für Auskünfte aus der Personalakte gelten die Sätze 1 
und 2 entsprechend. 

(3)  Die personalaktenführende Behörde bestimmt, wo die Einsicht gewährt wird. Soweit dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen, können Auszüge, Abschriften, Ablichtungen oder Ausdrucke gefer-
tigt werden; dem Beamten ist auf Verlangen ein Ausdruck der zu seiner Person automatisiert ge-
speicherten Personalaktendaten zu überlassen. 

(4)  Der Beamte hat ein Recht auf Einsicht auch in andere Akten, die personenbezogene Daten über 
ihn enthalten und für sein Dienstverhältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht für Sicherheitsakten. Die Einsichtnahme ist unzulässig, 
wenn die Daten des Betroffenen mit Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nicht perso-
nenbezogenen Daten derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem Fall ist dem Beamten Auskunft zu erteilen. 

§ 102d 
Vorlage und Auskunft 

(1)  Ohne Einwilligung des Beamten ist es zulässig, die Personalakte für Zwecke der Personalverwal-
tung oder Personalwirtschaft der obersten Dienstbehörde oder einer im Rahmen der Dienstaufsicht 
weisungsbefugten Behörde vorzulegen. Das Gleiche gilt für Behörden desselben Geschäftsbe-
reichs, soweit die Vorlage zur Vorbereitung oder Durchführung einer Personalentscheidung not-
wendig ist, sowie für Behörden eines anderen Geschäftsbereichs desselben Dienstherrn, soweit 
diese an einer Personalentscheidung mitzuwirken haben. Ärzten, die im Auftrag der personalver-
waltenden Behörde ein medizinisches Gutachten erstellen, darf die Personalakte ebenfalls ohne 
Einwilligung vorgelegt werden, soweit dies zur Erfüllung des Gutachtenauftrages erforderlich ist. 
Das auf die Vorlage der Personalakte gerichtete Ersuchen ist schriftlich zu begründen. Vor Her-
ausgabe oder Übersendung der Personalakte hat die personalaktenführende Behörde die Erforder-
lichkeit der Akteneinsicht zu prüfen. Für Auskünfte aus der Personalakte gelten die Sätze 1 bis 5 
entsprechend. Soweit eine Auskunft ausreicht, ist von einer Vorlage abzusehen. 



(2)  Auskünfte an Dritte dürfen nur mit Einwilligung des Beamten erteilt werden, es sei denn, dass die 
Abwehr einer erheblichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls oder der Schutz höherrangiger Inte-
ressen des Dritten die Auskunftserteilung erfordert. Inhalt und Empfänger der Auskunft sind dem 
Beamten schriftlich mitzuteilen. 

(3)  Vorlage und Auskunft sind auf den jeweils erforderlichen Umfang zu beschränken. 

§ 102e 
Entfernung von Personalaktendaten 

(1)  Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, auf die § 112 Abs. 3 und 4 Satz 1 
des Landesdisziplinargesetzes keine Anwendung findet, sind, 

1. falls sie sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung des Beamten un-
verzüglich aus der Personalakte zu entfernen und zu vernichten, 

2. falls sie für den Beamten ungünstig sind oder ihm nachteilig werden können, auf Antrag des 
Beamten nach zwei Jahren zu entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Be-
urteilungen. 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Sachverhalte im Sinne dieser Bestimmung oder durch die 
Einleitung eines Straf- oder Disziplinarverfahrens unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf als un-
begründet oder falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen. 

(2)  Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht Bestandteil einer Disziplinarakte sind, sowie Aus-
künfte aus dem Bundeszentralregister sind mit Zustimmung des Beamten nach zwei Jahren zu ent-
fernen und zu vernichten. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 102f 
Aufbewahrung 

(1)  Personalakten sind nach ihrem Abschluss von der personalaktenführenden Behörde fünf Jahre auf-
zubewahren. Personalakten sind abgeschlossen, 

1. wenn der Beamte ohne Versorgungsansprüche aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden 
ist, mit Ablauf des Jahres der Vollendung des 65. Lebensjahres, in den Fällen des § 45 dieses 
Gesetzes und des § 8 des Landesdisziplinargesetzes jedoch erst, wenn mögliche Versor-
gungsempfänger nicht mehr vorhanden sind, 

2. wenn der Beamte ohne versorgungsberechtigte Hinterbliebene verstorben ist, mit Ablauf des 
Todesjahres, 

3. wenn nach dem verstorbenen Beamten versorgungsberechtigte Hinterbliebene vorhanden 
sind, mit Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versorgungsverpflichtung entfallen ist. 

(2)  Unterlagen über Beihilfen, Heilfürsorge, Heilverfahren, Unterstützungen, Erholungsurlaub, Er-
krankungen, Umzugs- und Reisekosten sind fünf Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Bear-
beitung des einzelnen Vorgangs abgeschlossen wurde, aufzubewahren. Unterlagen, aus denen die 
Art der Erkrankung ersichtlich ist, sind unverzüglich zurückzugeben, wenn sie für den Zweck, zu 
dem sie vorgelegt worden sind, nicht mehr benötigt werden. 



         

(3)  Versorgungsakten sind zehn Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versorgungszahlung 
geleistet worden ist, aufzubewahren; besteht die Möglichkeit eines Wiederauflebens des An-
spruchs, sind die Akten 30 Jahre aufzubewahren. 

(4)  Die Personalakten werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet, sofern sie nicht von ei-
nem öffentlichen Archiv übernommen werden. 

§ 102g 
Verarbeitung und Übermittlung von Personalaktendate n 

(1)  Personalaktendaten dürfen in Dateien nur für Zwecke der Personalverwaltung oder der Personal-
wirtschaft verarbeitet und genutzt werden. Ihre Übermittlung ist nur nach Maßgabe des § 102d zu-
lässig. Ein automatisierter Datenabruf durch andere Behörden ist unzulässig, soweit durch beson-
dere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. 

(2)  Personalaktendaten im Sinne des § 102a dürfen automatisiert nur im Rahmen ihrer Zweckbestim-
mung und nur von den übrigen Personaldateien technisch und organisatorisch getrennt verarbeitet 
und genutzt werden. 

(3)  Von den Unterlagen über medizinische oder psychologische Untersuchungen und Tests dürfen im 
Rahmen der Personalverwaltung nur die Ergebnisse automatisiert verarbeitet oder genutzt werden, 
soweit sie die Eignung betreffen und ihre Verarbeitung oder Nutzung dem Schutz des Beamten 
dient. 

(4)  Beamtenrechtliche Entscheidungen dürfen nicht ausschließlich auf Informationen und Erkenntnis-
se gestützt werden, die unmittelbar durch automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten 
gewonnen werden. 

(5)  Bei erstmaliger Speicherung ist dem Betroffenen die Art der über ihn gemäß Absatz 1 gespeicher-
ten Daten mitzuteilen, bei wesentlichen Änderungen ist er zu benachrichtigen. Ferner sind die Ve-
rarbeitungs- und Nutzungsformen automatisierter Personalverwaltungsverfahren zu dokumentie-
ren und einschließlich des jeweiligen Verwendungszweckes sowie der regelmäßigen Empfänger 
und des Inhalts automatisierter Datenübermittlung allgemein bekannt zu geben. 

§ 103 
Vereinigungsfreiheit 

Die Beamten haben das Recht, sich in Gewerkschaften oder Berufsverbänden zusammenzuschließen. 
Sie können ihre Gewerkschaft oder Berufsverbände mit ihrer Vertretung beauftragen, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. Der Beamte darf wegen Betätigung für seine Gewerkschaft oder seinen Be-
rufsverband nicht dienstlich gemaßregelt, benachteiligt oder bevorzugt werden. 

§ 104 
Dienstzeugnis 

Dem Beamten wird nach Beendigung des Beamtenverhältnisses oder beim Nachweis eines berechtigten 
Interesses auf Antrag von seinem letzten Dienstvorgesetzten ein Dienstzeugnis über Art und Dauer der 
von ihm bekleideten Ämter erteilt. Das Dienstzeugnis muss auf Verlangen des Beamten auch über die 
von ihm ausgeübte Tätigkeit und seine Leistungen Auskunft geben. 



4. Mitwirkung der Gewerkschaften und der kommunalen  Spitzenverbände 
§ 105 

(1)  Die obersten Landesbehörden und die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften so-
wie die kommunalen Spitzenverbände wirken bei der Gestaltung des öffentlichen Dienstrechts 
nach Maßgabe der folgenden Absätze vertrauensvoll zusammen. 

(2)  Das für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständige Ministerium und das für das finanzielle 
öffentliche Dienstrecht zuständige Ministerium sowie die Spitzenorganisationen der Gewerkschaf-
ten und die kommunalen Spitzenverbände kommen regelmäßig zu Gesprächen über allgemeine 
Regelungen der dienstrechtlichen Verhältnisse und grundsätzliche Fragen der Dienstrechtspolitik 
zusammen (Grundsatzgespräche). Gegenstand der Grundsatzgespräche können auch aktuelle Ta-
gesfragen oder vorläufige Hinweise auf Gegenstände späterer konkreter Beteiligungsgespräche 
sein. Darüber hinaus können die obersten Landesbehörden sowie die Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften und die kommunalen Spitzenverbände aus besonderem Anlass innerhalb eines 
Monats eine Erörterung verlangen. 

(3)  Bei der Vorbereitung von Entwürfen zu allgemeinen Regelungen dienstrechtlicher Verhältnisse 
sind die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften zu beteiligen; berühren solche Regelungen die 
Belange der Kommunalbeamten (§ 179), sind auch die kommunalen Spitzenverbände zu beteili-
gen. Für die Stellungnahmen ist eine angemessene Frist zu gewähren. Schriftliche Stellungnahmen 
sind auf Verlangen zu erörtern. Die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und die kommuna-
len Spitzenverbände sind erneut mit einer angemessenen Frist zu beteiligen, wenn die Entwürfe 
nach der ersten Beteiligung wesentlich verändert oder auf weitere Gegenstände erstreckt worden 
sind. Bei Gesetzentwürfen sind nicht berücksichtigte Vorschläge der Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften und der kommunalen Spitzenverbände auf Antrag dem Landtag bekannt zu ge-
ben. Bei Verordnungen und Verwaltungsvorschriften der Landesregierung teilt das federführende 
Ministerium dem Ministerrat auf Verlangen der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und 
der kommunalen Spitzenverbände Vorschläge mit, die keine Berücksichtigung gefunden haben. 

IV. Abschnitt 
Landespersonalausschuss 

 
§ 106 

Errichtung 

Zur einheitlichen Durchführung beamtenrechtlicher Vorschriften wird ein Landespersonalausschuss er-
richtet. Er übt seine Tätigkeit innerhalb der gesetzlichen Schranken unabhängig und in eigener Verant-
wortung aus. 

§ 107 
Zusammensetzung 

(1)  Der Landespersonalausschuss besteht aus sieben ordentlichen und sieben stellvertretenden Mit-
gliedern. Sämtliche Mitglieder müssen Landesbeamte sein. 

(2)  Ständige ordentliche Mitglieder sind: 

1. der Präsident des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz, 



         

2. der ständige Vertreter des für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministers 
und 

3. der ständige Vertreter des für das finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministers. 

Im Verhinderungsfalle tritt an deren Stelle der jeweilige Vertreter im Amt. 

(3)  Die übrigen vier ordentlichen Mitglieder und ihre Stellvertreter werden von dem Ministerpräsi-
denten auf die Dauer von vier Jahren je zur Hälfte aus dem Kreise der unmittelbaren und mittelba-
ren Landesbeamten berufen; unter den mittelbaren Landesbeamten muss sich ein Bürgermeister 
oder ein Landrat befinden. Zwei der ordentlichen Mitglieder (Stellvertreter) werden nach Anhö-
rung der Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften, der Bürgermeister und der Land-
rat nach Anhörung der kommunalen Spitzenverbände berufen. 

(4)  Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Landesregierung aus dem Kreise der or-
dentlichen Mitglieder ernannt. 

§ 108 
Unabhängigkeit, Ausscheiden der Mitglieder 

(1)  Die Mitglieder des Landespersonalausschusses sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
Ihre Tätigkeit endet durch 

1. Zeitablauf (§ 107 Abs. 3 Satz 1), 
2. Beendigung des Beamtenverhältnisses oder 
3. Ausscheiden aus einem in § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Amt. 

Im Übrigen scheiden sie aus ihrem Amt nur unter den gleichen Voraussetzungen aus, unter denen das 
Amt des Beamtenbeisitzers einer Kammer für Disziplinarsachen nach § 59 des Landesdisziplinargeset-
zes erlischt; § 69 findet keine Anwendung. 

(2)  Die Mitglieder des Landespersonalausschusses dürfen wegen ihrer Tätigkeit weder dienstlich ge-
maßregelt noch benachteiligt werden. 

§ 109 
Aufgaben 

(1)  Der Landespersonalausschuss entscheidet darüber, ob 

1. in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen Ausnahmen zugelassen werden (§ 10 Abs. 1 
Satz 6 und Abs. 2 Satz 2, § 12 Satz 6 und § 30 Satz 3), 

2. andere als Laufbahnbewerber die erforderliche Befähigung besitzen (§ 29 Satz 2). 

(2)  Der Landespersonalausschuss kann Vorschläge unterbreiten, um Mängel in der Handhabung be-
amtenrechtlicher Vorschriften zu beseitigen. 

(3)  Durch Rechtsverordnung der Landesregierung können dem Landespersonalausschuss weitere Auf-
gaben zugewiesen werden. 



§ 110 
Geschäftsordnung und Verfahren 

(1)  Der Landespersonalausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(2)  Die Sitzungen des Landespersonalausschusses sind nicht öffentlich. Beauftragten beteiligter Ver-
waltungen, Beschwerdeführern und anderen Personen kann die Anwesenheit bei der Verhandlung 
gestattet werden. 

(3)  Die Beauftragten der beteiligten Verwaltungen sind auf Verlangen zu hören. 

(4)  Der Vorsitzende des Landespersonalausschusses oder sein Vertreter leitet die Verhandlungen. 
Sind beide verhindert, so tritt an ihre Stelle das dienstälteste Mitglied. Beschlüsse werden mit 
Stimmenmehrheit gefasst; zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit von mindestens fünf Mit-
gliedern erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

§ 111 
Beweiserhebungen, Amtshilfe 

(1)  Der Landespersonalausschuss kann zur Durchführung seiner Aufgaben in entsprechender Anwen-
dung der für die Verwaltungsgerichte geltenden Vorschriften Beweise erheben. 

(2)  Alle Dienststellen haben dem Landespersonalausschuss unentgeltlich Amtshilfe zu leisten, auf 
Verlangen Auskünfte zu erteilen und Akten vorzulegen, soweit dies zur Durchführung seiner Auf-
gaben erforderlich ist. 

§ 112 
Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses bei dem für das allgemeine öffentliche Dienstrecht 
zuständigen Ministerium bereitet die Verhandlungen des Ausschusses vor und führt die Beschlüsse aus. 

§ 113 
Dienstaufsicht 

Die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Landespersonalausschusses führt im Auftrage der Landesre-
gierung der für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständige Minister. Sie unterliegt den sich aus 
§ 108 ergebenden Einschränkungen. 

§ 114 
Beschlüsse 

(1)  Beschlüsse des Landespersonalausschusses sind, soweit sie allgemeine Bedeutung haben, bekannt 
zu machen. Art und Umfang regelt die Geschäftsordnung. 

(2)  Soweit dem Landespersonalausschuss eine Entscheidungsbefugnis eingeräumt ist, binden seine 
Beschlüsse die beteiligten Verwaltungen. 



         

Zweiter Teil 
 

§§ 115 bis 178 
(aufgehoben) 

 
Dritter Teil 

 
Besondere Vorschriften 

 
I. Abschnitt 

Kommunalbeamte 
 

§ 179 
Ernennung 

Die Beamten der kommunalen Gebietskörperschaften (Kommunalbeamte) werden von den nach den 
Kommunalverfassungsgesetzen hierfür zuständigen Organen ernannt. 

§ 180 
Allgemeine Zuständigkeit 

Bei Kommunalbeamten entscheidet als oberste Dienstbehörde der Dienstvorgesetzte. Soweit nach die-
sem Gesetz die oberste Dienstbehörde bei einer Entscheidung der Mitwirkung des für das finanzielle öf-
fentliche Dienstrecht zuständigen Ministeriums oder des für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zu-
ständigen Ministeriums bedarf, tritt an deren Stelle bei Kommunalbeamten die Genehmigung der obe-
ren Aufsichtsbehörde; das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium kann die ihm als obere Auf-
sichtsbehörde obliegende Befugnis auf die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion übertragen. 

§ 181 
Zuständigkeit bei Kommunalbeamten ohne Dienstvorges etzten 

(1)  Bei Kommunalbeamten, die keinen Dienstvorgesetzten haben, tritt an die Stelle des Dienstvorge-
setzten der allgemeine Vertreter, jedoch in den Fällen des § 14 Abs. 4 (Verbot der Fortführung der 
Dienstgeschäfte), § 35 (Versetzung in den einstweiligen Ruhestand), § 58 (Versetzung in den Ru-
hestand), § 68 Abs. 1 (Ausschluss von Amtshandlungen), § 69 (Verbot der Amtsführung), § 72 
Abs. 2, § 73 Abs. 1 bis 4 und § 74 Abs. 2 und 3 (Nebentätigkeit), § 78 (Annahme von Belohnun-
gen und Geschenken), § 81 Abs. 2 (Fernbleiben vom Dienste) und des § 188 Abs. 5 Satz 2 (Ver-
bot der Fortführung der Dienstgeschäfte) dieses Gesetzes sowie in den Fällen des § 60 (Erlöschen 
der Versorgungsbezüge bei Ablehnung einer erneuten Berufung), des § 62 Abs. 3 und des § 64 
Abs. 1 (Entzug von Versorgungsbezügen) BeamtVG die Aufsichtsbehörde. Bei Kommunalbeam-
ten, deren Beamtenverhältnis beendet ist, nimmt die Zuständigkeit des allgemeinen Vertreters der 
Nachfolger im Amte wahr. 

(2)  Entscheidungen des allgemeinen Vertreters nach § 70 (Amtsverschwiegenheit), § 71 (Herausgabe 
von Schriftgut), § 72 Abs. 4 Satz 2 und § 73 Abs. 5 (Nebentätigkeit), § 80a Abs. 5 (Teilzeitbe-
schäftigung auf Antrag), § 87a Abs. 7 (Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären 
Gründen) und § 185 Abs. 3 (Entlassung) dieses Gesetzes sowie nach den §§ 10 bis 12 und 13 Abs. 
2 und § 66 Abs. 9 (Berücksichtigung von Vordienstzeiten) BeamtVG sind der Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen. 

 



§ 182 
Dienstkleidung 

Die oberste Dienstbehörde trifft Bestimmungen über die Dienstkleidung von Kommunalbeamten, sofern 
solche Vorschriften nicht vom jeweils zuständigen Ministerium für seinen Geschäftsbereich erlassen 
werden. 

§ 183 
Mindestalter, Ruhestandsbeginn und Verteilung der V ersorgungslasten 

bei Kommunalbeamten auf Zeit 

(1)  Zum Kommunalbeamten auf Zeit darf nur ernannt werden, wer das 23. Lebensjahr vollendet hat. 

(2)  Bei Kommunalbeamten auf Zeit, die nicht von den Bürgern gewählt sind, kann die Vertretungs-
körperschaft mit Zustimmung des Beamten den Eintritt in den Ruhestand bis zum Ablauf der 
Amtszeit, jedoch nicht über das 68. Lebensjahr, hinausschieben. Kommunalbeamte auf Zeit, die 
von den Bürgern gewählt sind und deren letzte Amtszeit über das 65. Lebensjahr hinausgeht, tre-
ten mit Ablauf ihrer Amtszeit in den Ruhestand. Nach Vollendung des 65. Lebensjahres ist der 
Beamte auf seinen Antrag jederzeit in den Ruhestand zu versetzen; § 62 Abs. 2 Satz 2 ist entspre-
chend anzuwenden.§ 49a bleibt unberührt. 

(3)  Bei Kommunalbeamten auf Zeit, die von den Bürgern gewählt sind, ist § 107 b BeamtVG mit fol-
genden Maßgaben anzuwenden: 

1. das Zustimmungserfordernis und die Ausschlussregelung für Beamte auf Zeit (§ 107 b Abs. 
1 BeamtVG) entfallen, 

2. bei Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der Amtszeit (§ 186 Satz 2) oder bei Abwahl (§ 66 
Abs. 8 BeamtVG) ist § 107 b Abs. 3 und 4 Satz 2 BeamtVG entsprechend anzuwenden, 

3. ruhegehaltfähige Zeiten nach § 66 Abs. 9 BeamtVG bleiben für die Verhältnisrechnung un-
berücksichtigt. 

(4)  Werden Kommunalbeamte auf Zeit, die von den Bürgern gewählt sind, in ein Beamtenverhältnis 
zu einem anderen Dienstherrn oder in ein Richterverhältnis berufen, gilt Absatz 3 entsprechend. 

II. Abschnitt 

Sonstige mittelbare Landesbeamte 
§ 184 

Für die Beamten anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gelten die 
Vorschriften der §§ 179 und 180 sinngemäß, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist oder das je-
weils zuständige Ministerium für seinen Geschäftsbereich im Einvernehmen mit dem für das allgemeine 
öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung keine abweichende Regelung 
trifft. 

III. Abschnitt 
Beamte auf Zeit und Ehrenbeamte 

1. Beamte auf Zeit 



         

§ 185 
Grundsatz, Verpflichtung zur Weiterführung des Amte s 

(1)  Für Beamte auf Zeit gelten die Vorschriften für Beamte auf Lebenszeit entsprechend. Nicht anzu-
wenden sind die Bestimmungen über Laufbahnen, Prüfungen und Probezeit (§§ 18 bis 31), über 
die Erprobungszeit bei Beförderungen (§ 12 Satz 3) und über die Altersteilzeit (§§ 80 e und 80 f). 

(2)  Läuft die Amtszeit eines Beamten auf Zeit ab, so ist er verpflichtet, das Amt weiterzuführen, wenn 
er unter nicht ungünstigeren Bedingungen für wenigstens die gleiche Zeit wieder ernannt werden 
soll und das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Wird er im Anschluss an seine Amtszeit er-
neut in dasselbe Amt für eine weitere Amtszeit berufen, so gilt das Beamtenverhältnis als nicht 
unterbrochen. 

(3)  Ein Beamter auf Zeit ist zu entlassen, wenn er der Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 1 nicht nach-
kommt. 

§ 186 
Eintritt in den Ruhestand 

Die Beamten auf Zeit treten unter den gleichen Voraussetzungen in den Ruhestand wie die Beamten auf 
Lebenszeit. Sie treten ferner mit Ablauf der Zeit, für die sie ernannt sind, in den Ruhestand, wenn sie 
nicht aufgrund von Vorschriften dieses Gesetzes entlassen werden oder nach § 185 Abs. 2 Satz 1 erneut 
in dasselbe Amt für eine weitere Amtszeit berufen werden. § 183 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 187 
(aufgehoben) 

 
2. Ehrenbeamte 

§ 188 

(1)  Der Ehrenbeamte nimmt die ihm übertragenen Aufgaben (§ 6 Abs. 1) nebenberuflich und unent-
geltlich wahr. Die Vorschriften über die Gewährung einer Aufwandsentschädigung bleiben unbe-
rührt. 

(2)  Die Vorschriften des § 9 Abs. 1 Nr. 3 (Befähigung), §10 Abs. 2 (Anstellung), § 11 (Ernennung 
zum Beamten auf Lebenszeit), § 12 (Beförderung), §§ 18 bis 31 (Laufbahnen), §§ 32 bis 34 (Ab-
ordnung und Versetzung), §§ 35 und 36 (Auflösung und Umbildung von Behörden sowie Körper-
schaften), § 37 Abs. 2 sowie §§ 49a bis 62 (Eintritt in den Ruhestand), § 39 Abs. 1 Nr. 4 (Entlas-
sung durch Verwaltungsakt nach Erreichen der Altersgrenze), §§ 41 und 42 (Entlassung von Be-
amten auf Probe und auf Widerruf), §§ 72 bis 75 (Nebentätigkeit), § 80 (Arbeitszeit), § 82 (Woh-
nung), § 85 Abs. 2 (Dienstvergehen eines Ruhestandsbeamten oder früheren Beamten mit Versor-
gungsbezügen), §§ 92 bis 97 (Dienst- und Versorgungsbezüge), §§ 106 bis 114 (Landespersonal-
ausschuss), § 183 Abs. 2 bis 4 (Hinausschieben des Ruhestandsbeginns und Verteilung der Ver-
sorgungslasten), §§ 185 und 186 (Beamte auf Zeit), §§ 189 bis 216a (besondere Beamtengruppen) 
und des § 229 (ruhegehaltfähige Dienstzeit und Ruhegehaltsätze nach früherem Recht) dieses Ge-
setzes sowie die Bestimmungen des Beamtenversorgungsgesetzes mit Ausnahme des § 68 finden 
keine Anwendung. 

(3)  Ein Ehrenbeamtenverhältnis kann nicht in ein Beamtenverhältnis anderer Art, ein solches Beam-
tenverhältnis nicht in ein Ehrenbeamtenverhältnis umgewandelt werden. 



(4)  Ein Ehrenbeamter kann, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, jederzeit verabschiedet 
werden; § 91 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. 

(5)  Die Ernennung eines Ehrenbeamten ist nichtig, wenn der Ernannte im Zeitpunkt der Ernennung 
nach einer gesetzlichen Bestimmung über die Unvereinbarkeit des Ehrenamtes mit einer anderen 
Tätigkeit nicht ernannt werden durfte. Der Dienstvorgesetzte hat nach Kenntnis des Nichtigkeits-
grundes dem Ernannten jede weitere Fortführung der Dienstgeschäfte zu verbieten. 

(6)  Der Ehrenbeamte ist entlassen, wenn er nach der Ernennung eine Tätigkeit aufnimmt, die nach ei-
ner gesetzlichen Bestimmung mit dem Ehrenamt unvereinbar ist. Ein durch Wahl berufener Eh-
renbeamter ist auch entlassen, wenn nach der Ernennung eine Voraussetzung der Wählbarkeit ent-
fällt. § 38 Abs. 3 gilt entsprechend. 

IV. Abschnitt 
Besondere Beamtengruppen 

 
1. Beamte des Landtages 

§ 189 

(1)  Die Beamten des Landtags sind Landesbeamte. Sie werden von dem Präsidenten des Landtags im 
Benehmen mit dem Vorstand des Landtags ernannt, entlassen und in den Ruhestand versetzt (Ar-
tikel 85 Abs. 3 Satz 2 der Verfassung ). Dies gilt auch für sonstige beamtenrechtliche Entschei-
dungen, für die bei den übrigen Landesbeamten die Landesregierung oder das fachlich zuständige 
Ministerium als oberste Dienstbehörde zuständig ist. Soweit für Entscheidungen nach Satz 2 und 3 
bei den übrigen Landesbeamten das Einvernehmen der Landesregierung oder des fachlich zustän-
digen Ministeriums erforderlich ist, tritt für die Landtagsbeamten anstelle des Einvernehmens das 
Benehmen. 

(2)  Oberste Dienstbehörde der Landtagsbeamten ist der Präsident des Landtages. 

(3)  Die Aufgaben des Landespersonalausschusses werden für die Beamten des Landtags vom Ältes-
tenrat des Landtags wahrgenommen. Vor einer abschließenden Entscheidung holt der Ältestenrat 
eine Stellungnahme des Landespersonalausschusses ein. Die Stellungnahme erstreckt sich darauf, 
ob nach den Personalakten und den tatsächlichen Feststellungen des Ältestenrates Gründe der ein-
heitlichen Durchführung beamtenrechtlicher Vorschriften der beabsichtigten Entscheidung entge-
genstehen; die Stellungnahme ist unverzüglich abzugeben. 

2. Wissenschaftliches und künstlerisches Personal a n Hochschulen 
 

§ 190 
Anwendung des Hochschulgesetzes 
und des Verwaltungshochschulgesetzes 

Für beamtete Hochschullehrer, Hochschuldozenten, Oberassistenten und Oberingenieure, wissenschaft-
liche und künstlerische Assistenten sowie wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter gelten die 
Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit nicht das Hochschulgesetz oder das Verwaltungshochschulge-
setz etwas anderes bestimmt. 

§§ 191 bis 204 
(aufgehoben) 



         

4. Polizeibeamte 
 

§ 205 
Personenkreis 

(1)  Polizeibeamte sind die mit polizeilichen Aufgaben betrauten und zur Anwendung unmittelbaren 
Zwanges befugten Beamten der Schutzpolizei, der Kriminalpolizei, der Wasserschutzpolizei und 
der Bereitschaftspolizei. 

(2)  Welche Beamten im Einzelnen zum Polizeidienst gehören, bestimmt das für die Polizei zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung. 

§ 206 
Laufbahn 

(1)  Die Laufbahn der Polizeibeamten ist abweichend von den Bestimmungen der §§ 18 bis 25 eine 
Aufstiegslaufbahn; sie umfasst alle Ämter des gehobenen und höheren Polizeidienstes und, soweit 
sich Polizeibeamte in Ämtern des mittleren Polizeidienstes befinden, auch diese. 

(2)  Für die im gehobenen Polizeidienst beginnende Aufstiegslaufbahn ist mindestens die Fachhoch-
schulreife oder eine andere zu einem Hochschulstudium berechtigende Schulbildung zu fordern; 
soweit die Aufstiegslaufbahn im mittleren Polizeidienst beginnt, sind mindestens der erfolgreiche 
Besuch der Hauptschule mit den Voraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Satz 6 des Schulgesetzes oder 
ein anderer qualifizierter Sekundarabschluss I zu fordern. 

(3)  Das Nähere regelt das für die Polizei zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung. 

§ 207 
Beförderung 

Der Polizeibeamte kann auch während der Probezeit befördert werden. 

§ 208 
Besondere Altersgrenzen 

(1)  Für Polizeibeamte bildet das vollendete 60. Lebensjahr die Altersgrenze, wenn sie mindestens 25 
Jahre in Funktionen des Wechselschichtdienstes, im Mobilen Einsatzkommando, im Spezial-
einsatzkommando oder in der Polizeihubschrauberstaffel eingesetzt waren. Auf die Mindestzeit 
nach Satz 1 werden bis zu drei Jahre für jedes Kind angerechnet, wenn die Tätigkeit im Wechsel-
schichtdienst, im Mobilen Einsatzkommando, im Spezialeinsatzkommando oder in der Polizei-
hubschrauberstaffel durch Zeiten einer Beurlaubung oder Teilzeitbeschäftigung zum Zwecke der 
Kinderbetreuung unterbrochen oder aus diesem Grund nicht mehr aufgenommen wird. Darüber 
hinaus kann das für die Polizei zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für das finan-
zielle öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministerium weitere Zeiten bis zu insgesamt einem Jahr 
auf die Mindestzeit nach Satz 1 anrechnen, wenn deren Nichtanrechnung für die Betroffenen eine 
unbillige Härte darstellen würde. Im Übrigen bildet abweichend von § 54 Abs. 1 Satz 1 für Poli-
zeibeamte in Ämtern des mittleren Polizeidienstes das vollendete 62. Lebensjahr und für Polizei-
beamte in Ämtern des gehobenen Polizeidienstes das vollendete 63. Lebensjahr die Altersgrenze. 



(2)  In den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 ist § 59 Nr. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass Polizeibe-
amte in Ämtern des mittleren Polizeidienstes mit Vollendung des 61. Lebensjahres und Polizeibe-
amte in Ämtern des gehobenen Polizeidienstes mit Vollendung des 62. Lebensjahres in den Ruhe-
stand versetzt werden können. 

(3)  Abweichend von Absatz 1 Satz 4 bildet die Altersgrenze: 

1. für Polizeibeamte in Ämtern des mittleren und des gehobenen Polizeidienstes, die im Jahr 
1944 geboren sind, das vollendete 61. Lebensjahr und 

2. für Polizeibeamte in Ämtern des gehobenen Polizeidienstes, die im Jahr 1945 geboren sind, 
das vollendete 62. Lebensjahr. 

Abweichend von Absatz 2 können die in Satz 1 Nr. 1 genannten Polizeibeamten mit Vollendung des 60. 
Lebensjahres und die in Satz 1 Nr. 2 genannten Polizeibeamten mit Vollendung des 61. Lebensjahres in 
den Ruhestand versetzt werden. 

(4)  Abweichend von § 54 Abs. 1 Satz 1 bildet die Altersgrenze für Polizeibeamte in Ämtern des höhe-
ren Polizeidienstes, die im Jahr 

1. 1944 geboren sind, das vollendete 61. Lebensjahr, 
2. 1945 geboren sind, das vollendete 62. Lebensjahr, 
3. 1946 geboren sind, das vollendete 63. Lebensjahr, 
4. 1947 geboren sind, das vollendete 64. Lebensjahr. 

Abweichend von § 59 Nr. 1 können die in Satz 1 Nr. 1 genannten Polizeibeamten mit Vollendung des 
60. Lebensjahres, die in Satz 1 Nr. 2 genannten Polizeibeamten mit Vollendung des 61. Lebensjahres 
und die in Satz 1 Nr. 3 genannten Polizeibeamten mit Vollendung des 62. Lebensjahres in den Ruhe-
stand versetzt werden. 

(5)  Für Polizeibeamte, denen nach § 80 b Altersteilzeit bewilligt wurde, verbleibt es bei der Alters-
grenze des vollendeten 60. Lebensjahres. 

§ 209 
(aufgehoben) 

 
§ 210 

Dienstunfähigkeit 

(1)  Der Polizeibeamte ist dienstunfähig (§ 56 Abs. 1), wenn er den besonderen gesundheitlichen An-
forderungen für den Polizeidienst nicht mehr genügt und nicht zu erwarten ist, dass er seine volle 
Verwendungsfähigkeit innerhalb zweier Jahre wiedererlangt (Polizeidienstunfähigkeit), es sei 
denn, die auszuübende Funktion erfordert bei Beamten auf Lebenszeit diese gesundheitlichen An-
forderungen auf Dauer nicht mehr uneingeschränkt. 

(2)  Die Polizeidienstunfähigkeit wird aufgrund eines Gutachtens eines beamteten Arztes oder der 
zentralen medizinischen Untersuchungsstelle festgestellt. § 61 a Abs. 2 bis 4 ist entsprechend an-
zuwenden. 



         

(3)  Bei Polizeidienstunfähigkeit nach Absatz 1 findet § 56 Abs. 3 Anwendung. Für die Feststellung, 
ob zu erwarten ist, dass der Polizeibeamte den gesundheitlichen Anforderungen des neuen Amtes 
genügt, gilt Absatz 2 entsprechend. 

§ 211 
(aufgehoben) 

 
§ 212 

(aufgehoben) 
 

§ 213 
Gemeinschaftsunterkunft und Verpflegung 

Der Polizeibeamte ist während der Fachhochschulausbildung und der Aufstiegsausbildung zum Woh-
nen in einer Gemeinschaftsunterkunft und zur Teilnahme an einer Gemeinschaftsverpflegung verpflich-
tet; er kann darüber hinaus hierzu bei Verwendung in einer Einsatzhundertschaft, bei besonderen poli-
zeilichen Einsätzen sowie für die Teilnahme an Lehrgängen und Übungen verpflichtet werden. 

§ 214 
Besondere Pflichten des Polizeibeamten 

Neben den allgemeinen sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten hat der Polizeibeamte die im We-
sen des Polizeidienstes begründeten besonderen Pflichten. Er hat das Ansehen der Polizei zu wahren, 
Dienstzucht zu halten und sich rückhaltlos für den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ein-
zusetzen. 

§ 215 
Parteipolitische Betätigung 

Dem Polizeibeamten ist die parteipolitische Betätigung während des Dienstes, in Dienst- und Unter-
kunftsräumen sowie in Dienstkleidung untersagt. Gleiches gilt für den nicht dienstlichen Besuch von 
politischen Versammlungen in Dienstkleidung und das Tragen von politischen Abzeichen zur Dienst-
kleidung. 

5. Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes 
§ 216 

Für Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes in der Feuerwehr und für Beamte des feuerwehrtechni-
schen Dienstes in Leitstellen bildet das vollendete 60. Lebensjahr die Altersgrenze. § 210 findet auf Be-
amte des feuerwehrtechnischen Dienstes in der Feuerwehr entsprechende Anwendung. 

6. Beamte des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei 
Justizvollzugsanstalten 

§ 216a 

Für die Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei Justizvollzugsanstalten 
bildet das vollendete 60. Lebensjahr die Altersgrenze. § 210 gilt entsprechend. 

Vierter Teil 



Rechtsschutz 
 

§ 217 
Beschwerden 

(1)  Der Beamte kann Anträge stellen und Beschwerden vorbringen; hierbei hat er den Dienstweg ein-
zuhalten. Der Beschwerdeweg steht ihm bis zur obersten Dienstbehörde offen. 

(2)  Richtet sich die Beschwerde gegen den unmittelbaren Vorgesetzten (§ 4 Abs. 2), so kann sie bei 
dem nächsthöheren Vorgesetzten unmittelbar eingereicht werden. 

§ 218 
Rechtsweg 

(1)  Für alle Klagen der Beamten, Ruhestandsbeamten, früheren Beamten und der Hinterbliebenen aus 
dem Beamtenverhältnis ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

(2)  Für Klagen des Dienstherrn gilt das Gleiche. 

(3)  Für Klagen nach Absatz 1, einschließlich der Leistungs- und Feststellungsklagen, gelten die Vor-
schriften des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung mit folgenden Maßgaben: 

1. Eines Vorverfahrens bedarf es auch dann, wenn die Maßnahme von der obersten Dienstbe-
hörde getroffen worden ist. 

2. Den Widerspruchsbescheid erlässt die oberste Dienstbehörde. Sie kann die Entscheidung für 
Fälle, in denen sie die Maßnahme nicht selbst getroffen hat, durch allgemeine Anordnung 
auf andere Behörden übertragen; die Anordnung ist zu veröffentlichen. 

3. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Abordnung oder die Versetzung haben keine 
aufschiebende Wirkung. 

4. Eines Vorverfahrens bedarf es nicht, wenn ein Gesetz dies bestimmt. 

§ 219 
Revision 

(1)  Die Revision an das Bundesverwaltungsgericht gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts über 
eine Klage aus dem Beamtenverhältnis ist außer in den Fällen des § 132 Abs. 2 der Verwaltungs-
gerichtsordnung zuzulassen, wenn das Urteil von der Entscheidung eines anderen Oberverwal-
tungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht, solange eine Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts in der Rechtsfrage nicht ergangen ist. 

(2)  Die Revision kann außer auf die Verletzung von Bundesrecht darauf gestützt werden, dass das an-
gefochtene Urteil auf der Verletzung von Landesrecht beruhe. 

§ 220 
Vertretung des Dienstherrn 

(1)  Bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis wird der Dienstherr durch die oberste Dienstbehörde ver-
treten, welcher der Beamte untersteht oder bei der Beendigung des Beamtenverhältnisses unter-



         

standen hat; bei Ansprüchen nach den §§ 53 bis 61 BeamtVG wird der Dienstherr durch die obers-
te Dienstbehörde vertreten, der die Regelungsbehörde untersteht. 

(2)  Besteht die oberste Dienstbehörde nicht mehr und ist eine andere Dienstbehörde nicht bestimmt, 
so tritt bei Rechtsstreitigkeiten unmittelbarer Landesbeamter an ihre Stelle das für das finanzielle 
öffentliche Dienstrecht zuständige Ministerium, bei Klagen mittelbarer Landesbeamter die oberste 
Dienstbehörde des Rechtsnachfolgers des Dienstherrn. 

(3)  Die oberste Dienstbehörde kann die Vertretung durch eine allgemeine Anordnung anderen Behör-
den übertragen; die Anordnung ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz 
zu veröffentlichen. 

§ 221 
Zustellung 

Verfügungen und Entscheidungen, die dem Beamten und Versorgungsberechtigten nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes mitzuteilen sind, müssen zugestellt werden, wenn durch sie eine Frist in Lauf ge-
setzt wird oder Rechte des Beamten oder Versorgungsberechtigten durch sie berührt werden. Soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, richtet sich die Zustellung nach dem Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 56, BS 2010-1). 

Fünfter Teil 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
I. Abschnitt 

Allgemeine Übergangsbestimmungen 
 

§ 222 
Allgemeiner Rechtsstand 

Für die Beamten und Wartestandsbeamten, die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes im Dienste des Lan-
des, einer kommunalen Gebietskörperschaft oder einer der Aufsicht des Landes unterliegenden sonsti-
gen Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts stehen, gilt Folgendes: 

1. Beamte auf Lebenszeit erhalten die Rechtsstellung eines Beamten auf Lebenszeit nach die-
sem Gesetze, 

2. Beamte auf Zeit erhalten die Rechtsstellung eines Beamten auf Zeit nach diesem Gesetze, 
3. Beamte auf Widerruf erhalten die Rechtsstellung eines Beamten auf Widerruf nach diesem 

Gesetze, soweit sie nicht bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Nr. 3 die Rechts-
stellung eines Beamten auf Probe erhalten, 

4. Wartestandsbeamte gelten mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes als in den einstweiligen Ru-
hestand versetzt. 

§ 223 
Rechtsstand früherer Beamter 

(1)  Von den vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes ernannten Personen ist Beamter im Sinne dieses 
Gesetzes 



1. wer am 8. Mai 1945 als planmäßiger Beamter bei einer Dienststelle innerhalb des Gebietes 
des heutigen Landes Rheinland-Pfalz angestellt war oder als nicht planmäßiger Beamter ei-
ner Dienststelle innerhalb des Gebietes des heutigen Landes Rheinland-Pfalz zugeteilt war, 
sofern er nicht aufgrund einer endgültigen Entscheidung der Bereinigungskommission oder 
der Spruchkammer entlassen oder das Beamtenverhältnis in anderer Weise beendet worden 
ist, 

2. wer nach dem 8. Mai 1945 eine Urkunde erhalten hat, in der die Worte "unter Berufung in 
das Beamtenverhältnis" enthalten sind, oder 

3. wer nach den Bestimmungen des Bundes, eines anderen Landes der Bundesrepublik 
Deutschland oder des Landes Berlin in das Beamtenverhältnis berufen und nach § 123 des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes zu einer Dienststelle im Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-
setzt worden ist. 

(2)  Als Dienststelle im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gilt eine Dienststelle nur dann, wenn ihre Aufga-
ben nach dem 8. Mai 1945 ganz oder überwiegend von einer Dienststelle im Gebiete des heutigen 
Landes Rheinland-Pfalz übernommen worden sind. 

(3)  Für Personen, die in § 63 des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 
des Grundgesetzes fallenden Personen aufgeführt waren, gelten die Vorschriften des Landeser-
gänzungsgesetzes vom 31. Mai 1952 (GVBl. S. 91), geändert durch § 1 Abs. 1 in Verbindung mit 
lfd. Nr. 198 der Anlage des Gesetzes vom 6. März 1961 (GVBl. S. 51, 112), BS 2036-1. 

§ 224 
(aufgehoben) 

 
§ 224a 

Zulassungsbeschränkungen 

(1)  Bis zum 31. Dezember 2010 kann in einzelnen Laufbahnen oder Fächern die Zulassung zum Vor-
bereitungsdienst, der auch für Berufe außerhalb des öffentlichen Dienstes abgeleistet werden 
muss, auf Zeit beschränkt werden, soweit die Möglichkeiten zu einer geordneten Ausbildung er-
schöpft sind oder die im Haushaltsplan des Landes zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausrei-
chen. Bei der Ermittlung der Möglichkeiten einer geordneten Ausbildung ist die personelle, räum-
liche, sächliche und fachspezifische Ausstattung der Einrichtung zu berücksichtigen; die von der 
Einrichtung wahrzunehmenden öffentlichen Aufgaben dürfen durch die Zahl der auszubildenden 
Personen nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

(2)  Übersteigt die Zahl der Bewerber die Zahl der vorhandenen Ausbildungsplätze, so werden die 
Plätze überwiegend nach der Qualifikation, im Übrigen nach der Dauer der seit der ersten Bewer-
bung verflossenen Zeit (Wartezeit) vergeben. Bei einem Teil der nach der Wartezeit zu vergeben-
den Ausbildungsplätze kann neben dieser Zeit auch der Grad der Qualifikation berücksichtigt 
werden. 

(3)  Insgesamt bis zu 20 v. H. der Ausbildungsplätze sind vorzubehalten 

1. für Bewerber, die eine Ausbildung für Bereiche besonderen öffentlichen Bedarfs durchlau-
fen, 

2. für Bewerber, für die die Versagung der Zulassung eine außergewöhnliche, insbesondere so-
ziale Härte bedeuten würde. 



         

Innerhalb der Bewerbergruppe nach Satz 1 Nr. 1 erfolgt die Auswahl nach Absatz 2, innerhalb der 
Bewerbergruppe nach Satz 1 Nr. 2 nach dem Grad der Härte. 

(4)  Dem Bewerber darf kein Nachteil entstehen aus: 

1. der Erfüllung einer Dienstpflicht nach Artikel 12 a des Grundgesetzes bis zur Dauer von 
zwei Jahren, 

2. der Erfüllung einer der Nummer 1 entsprechenden Dienstleistung auf Zeit bis zur Dauer von 
zwei Jahren, 

3. einer mindestens zweijährigen Tätigkeit als Entwicklungshelfer nach dem Entwicklungshel-
fer- Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Geset-
zes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954), 

4. der Leistung des freiwilligen sozialen Jahres nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilli-
gen sozialen Jahres in der Fassung vom 15. Juli 2002 (BGBl. I S. 2596), geändert durch Ar-
tikel 23 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848), 

5. der Leistung des freiwilligen ökologischen Jahres nach dem Gesetz zur Förderung eines frei-
willigen ökologischen Jahres in der Fassung vom 15. Juli 2002 (BGBl. I S. 2600), geändert 
durch Artikel 24 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848), 

6. der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder eines nach ärztlichem Gutach-
ten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen, wenn sich die Betreuung oder Pflege über ei-
nen Zeitraum von mindestens einem Jahr erstreckt hat. 

Die Zahl der nach Satz 1 zuzulassenden Bewerber darf jedoch 40 v. H. der vorhandenen Ausbildungs-
plätze nicht übersteigen. Die Auswahl erfolgt nach Absatz 2. 

(5)  Das Nähere regelt das jeweils zuständige Ministerium für seinen Geschäftsbereich durch Rechts-
verordnung. Es erlässt dabei Vorschriften insbesondere über die Einzelheiten der Auswahl, das 
Zulassungsverfahren und die Zahl der vorhandenen Ausbildungsplätze. 

§ 224b 
(aufgehoben) 

 
§ 224c 

Übergangsbestimmung für Lehrämter 

Die geltenden Vorschriften über die lehrberuflichen Laufbahnen und Lehrämter, soweit für sie nicht 
Voraussetzungen entsprechend § 23 Nr. 1 oder § 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 bis 4 oder andere 
gleichwertige Befähigungsvoraussetzungen vorgeschrieben sind, bleiben unberührt. 

§ 225 
Staatsangehörigkeit 

Ist bei einem Beamten in der Zeit vom 1. Juli 1937 bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes bei der Be-
rufung in das Beamtenverhältnis die deutsche Staatsangehörigkeit zu Unrecht angenommen worden, so 
steht dieser Mangel der Wirksamkeit der Ernennung nicht entgegen. Entsprechendes gilt für den Perso-
nenkreis des § 69 BeamtVG . 

§ 226 
Reichsgebiet 



Als Reichsgebiet im Sinne dieses Gesetzes gilt das Gebiet des Deutschen Reiches bis zum 31. Dezem-
ber 1937 in seinen jeweiligen Grenzen, nach diesem Zeitpunkt in den Grenzen vom 31. Dezember 1937. 

II. Abschnitt 
Versorgungsrechtliche Übergangsbestimmungen 

 
§§ 227 bis 228a 
(aufgehoben) 

 
§ 229 

Ruhegehaltfähige Dienstzeit und Ruhegehaltsätze nac h früherem Recht 

Die ruhegehaltfähige Dienstzeit sowie der Hundertsatz der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge derjenigen 
Beamten, die am Tage vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes im Beamtenverhältnis gestanden haben, be-
rechnen sich aus dem bei In-Kraft-Treten des Gesetzes bestehenden Beamtenverhältnis nach bisherigem 
Recht, sofern dies für den Beamten günstiger ist. Dienstzeiten mit einer Ermäßigung der regelmäßigen 
Arbeitszeit sind jedoch nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regel-
mäßigen Arbeitszeit entspricht. Der Hundertsatz der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge darf jedoch 75 v. 
H. nicht übersteigen. 

§§ 230 und 231 
(aufgehoben) 

 
III. Abschnitt 

Anwendungsbereich 
 

§§ 232 und 233 
(aufgehoben) 

 
IV. Abschnitt 

Anpassung, Aufhebung und Fortgeltung von Rechtsvors chriften 
 

§ 234 
Anpassung von Rechtsvorschriften 

Soweit in Rechtsvorschriften die Worte "Wartestand", "Wartestandsbeamter" und "Wartegeld" enthal-
ten sind, werden sie durch die Worte "einstweiliger Ruhestand", "Ruhestandsbeamter" und "Ruhege-
halt" ersetzt. 

§§ 235 bis 237 
(Änderungsbestimmungen) 

 
§ 238 

(aufgehoben) 
 

§ 239 bis 242 
(Änderungsbestimmungen) 

 



         

§ 243 
Aufhebung von Rechtsvorschriften 

(1)  Soweit sie nicht bereits außer Kraft getreten sind, werden aufgehoben 

1. das Beamtengesetz von Rheinland-Pfalz vom 13. Dezember 1949 (GVBl. S. 605) in der Fas-
sung vom 28. April 1951 - Landesbeamtengesetz - (GVBl. S. 1-14) mit sämtlichen Ände-
rungsvorschriften, 

2. § 26 Abs. 6 Satz 1, §§ 31 bis 33 des Besoldungsgesetzes von Rheinland-Pfalz vom 22. Juli 
1957 (GVBl. S. 121), 

3. das Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des allgemeinen Beamten-, des 
Besoldungs- und des Versorgungsrechts vom 30. Juni 1933 (RGBl. I S. 433), 

4. das Polizeibeamtengesetz für das Land Rheinland-Pfalz vom 26. März 1954 (GVBl. S. 42), 
5. das Gesetz über die besonderen Rechtsverhältnisse der beamteten Lehrer an den wissen-

schaftlichen Hochschulen vom 9. April 1938 (RGBl. I S. 377) nebst den dazu ergangenen 
Durchführungsvorschriften, 

6. das Landesgesetz über die Kriegsunfallversorgung für Beamte und ihre Hinterbliebenen vom 
23. März 1961 (GVBl. S. 102), 

7. die Durchführungsverordnung zum Deutschen Beamtengesetz für die Kommunalbeamten 
(Beamten der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der gemeindlichen Zweckverbände) 
vom 2. Juli 1937 (RGBl. I S. 729) in der Fassung der Verordnung vom 28. April 1938 
(RGBl. I S. 509), 

8. das Gesetz über die Befähigung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst vom 16. 
Juli 1936 (RGBl. I S. 563), 

9. die Verordnung über die Fälle und Voraussetzungen der Ernennung von Kommunalbeamten 
(Beamten der Gemeinden, Gemeindeverbände und gemeindlichen Zweckverbände) auf Zeit 
vom 29. Dezember 1937 (RGBl. I S. 1424), 

10. (aufgehoben) 

(2)  Ist in Gesetzen und Verordnungen auf Vorschriften verwiesen, die nach Absatz 1 aufgehoben 
sind, so treten an deren Stelle die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes. 

§ 244 
Weiter geltende Vorschriften 

(1)  Die durch § 243 Abs. 1 nicht aufgehobenen Vorschriften bleiben bis zu einer anderweitigen Rege-
lung mit den sich aus diesem Gesetz und aus der Neuordnung der staatsrechtlichen Verhältnisse 
ergebenden Änderungen in Kraft. § 18 Abs. 3 bleibt unberührt. 

(2)  § 80 b in der bis zum Ablauf des 31. Juli 2007 geltenden Fassung ist auf hiernach bewilligte Al-
tersteilzeitverhältnisse weiterhin anzuwenden. 

§ 245 
Verwaltungsvorschriften 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt, soweit aufgrund 
dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, das für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständige 
Ministerium. Verwaltungsvorschriften, die nur den Geschäftsbereich eines Ministeriums betreffen, er-
lässt dieses im Einvernehmen mit dem für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministe-
rium. 



§ 246 
Notariatsbeamte in der Pfalz 

Das für die Rechtspflege zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Rechtsverhältnisse der Notariats-
beamten und deren Hinterbliebenen durch Rechtsverordnung näher zu regeln. Die Rechtsverordnung 
kann insbesondere Bestimmungen enthalten über 

1. die Dienstvorgesetzten, die oberste Dienstbehörde und die Aufsichtsbehörden, 
2. die Einleitung und Durchführung des Disziplinarverfahrens. 

§ 247 
Unmittelbar geltendes Bundesrecht 

(1)  § 2 Nr. 1 bis 3 Halbsatz 1, die§§ 20 und 38 Abs. 1 Nr. 3 und die §§ 218 und 219 wiederholen in-
haltlich die §§ 121 und 122 Abs. 1 , § 125 Abs. 1 Satz 1 und 3 sowie die §§ 126 und 127 des Be-
amtenrechtsrahmengesetzes, die einheitlich und unmittelbar gelten. 

(2)  Das für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, bei einer 
Änderung und Ergänzung der in Absatz 1 genannten bundesrechtlichen Vorschriften die neue Fas-
sung der entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Rheinland-Pfalz bekannt zu machen. 

§ 248*  
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 1962 in Kraft; die §§ 235, 236 und 237 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 gelten 
jedoch bereits mit Wirkung vom 1. Oktober 1961. 

 


